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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Uberleitung 6ffentlicher Aufgaben bei
UmwandlungsmaBnahmen der Deutsche Post AG sowie zur
Anderung weiterer Vorschriften

A. Problem und Ziel

Die Deutsche Post AG nimmt im Wege der gesetzlichen Zuweisung und Beleihung Auf-
gaben im offentlichen Interesse wahr. Zur Wahrung der Rechtsstellung der Beamten, ins-
besondere zur Sicherstellung einer ihnrem Amt angemessenen Beschaftigung ermachtigt
bereits § 38 Absatz 2 Postpersonalrechtsgesetz (PostPersRG) die Bundesregierung zum
Erlass von Rechtsverordnungen (Beleihung von Postnachfolgeunternehmen mit Dienst-
herrenbefugnissen und Ubertragung des Status als Postnachfolgeunternehmen auf einen
neuen Rechtstrager im Zusammenhang mit den beamtenrechtlichen Verpflichtungen).
Bislang gibt es aber keine vergleichbaren gesetzlichen Regelungen, die eine flexible Wei-
teribertragung sonstiger &ffentlicher Aufgaben bei Umwandlungsmaflinahmen der Deut-
sche Post AG ermoglichen warden. Dies soll nunmehr geandert werden, um der unter-
nehmensinternen Organisations- und wirtschaftlichen Betatigungsfreiheit der Deutsche
Post AG als Konzernobergesellschaft (bzw. der DHL Group als Konzern) Rechnung zu
tragen. Gleichzeitig muss die lickenlose Erfullung der aktuell der Deutsche Post AG Uber-
tragenen Aufgaben gewahrleistet bleiben. Das Gesetz bestimmt dabei alle wesentlichen
materiellen Voraussetzungen einer Aufgabenibertragung und fiir den Eintritt des Nach-
folgeunternehmens in die bisherige Rechtsposition der Deutsche Post AG.

Die Regelung in § 4 Absatz 1 des Gesetzes zur Verbesserung der personellen Struktur
beim Bundeseisenbahnvermdgen und den Postnachfolgeunternehmen, nach der sich
Beamtinnen und Beamte ab dem vollendeten 55. Lebensjahr versorgungsabschlagsfrei
vorzeitig in den engagierten Ruhestand versetzen lassen kdnnen, wenn fur sie in den pri-
vatisierten Unternehmen und in der 6ffentlichen Verwaltung keine Verwendungsmoglich-
keit mehr besteht, ist zum Jahresende 2024 ausgelaufen. Noch immer besteht bei den
Postnachfolgeunternehmen Bedarf, in Bereichen mit Personaliberhang den Personalab-
bau sozialvertraglich sowohl auf die Arbeitnehmerschaft als auch auf die Beamtinnen und
Beamten erstrecken zu kdnnen.

Mit dem Artikel 4 des Gesetzes zur Bereithaltung von Ersatzkraftwerken zur Reduzierung
des Gasverbrauchs im Stromsektor im Fall einer drohenden Gasmangellage durch Ande-
rungen des Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer energiewirtschaftlicher Vorschriften
(GasVReG) vom 8. Juli 2022 wurden durch Einfugung des § 29 Energiesicherungsgesetz
(EnSiG) Erleichterungen zur Durchfihrung von StabilisierungsmaRnahmen bei Unter-
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nehmen, die kritische Infrastrukturen im Sinne von § 2 Absatz 10 des BSI-Gesetzes im
Sektor Energie betreiben, geschaffen. Durch Einflgung eines neuen Absatzes 1a in § 29
EnSiG mit Artikel 7 des Gesetzes zur Einfliihrung von Preisbremsen fir leitungsgebunde-
nes Erdgas und Warme und zur Anderung weiterer Vorschriften (EWPBGEG) vom
20. Dezember 2022 wurde ein sogenanntes Boni- und Dividendenverbot an den Erhalt
von Stabilisierungsmaflinahmen in Form einer Rekapitalisierung geknupft.

Das Dividendenverbot kann unter bestimmten Bedingungen bei borsennotierten oder eine
Borsennotierung anstrebenden Unternehmen zur Folge haben, dass die Beendigung der
StabilisierungsmaRnahme erheblich behindert wird. Die gesetzliche Anderung zielt darauf
ab, diese Behinderung durch Schaffung einer eng begrenzten Ausnahme zu vermeiden.

B. Losung

Der Bundesregierung wird ermaoglicht, im Verordnungsweg Aufgaben im 6ffentlichen Inte-
resse auf eine andere inlandische Kapitalgesellschaft zu Ubertragen, der im Zuge einer
MaRnahme nach dem Umwandlungsgesetz Vermogenswerte der Deutsche Post AG
Ubertragen werden. Das Gesetz trifft zudem begleitende Regelungen und nimmt redaktio-
nelle Anpassungen vor.

Die flr den Bundeshaushalt kostenneutrale Méglichkeit fur die bei den Postnachfolgeun-
ternehmen beschaftigten Beamtinnen und Beamten, sich ab dem vollendeten 55. Lebens-
jahr versorgungsabschlagsfrei vorzeitig in den engagierten Ruhestand versetzen zu las-
sen, wenn fur sie in den privatisierten Unternehmen und in der 6ffentlichen Verwaltung
keine Verwendungsmadglichkeit mehr besteht, wird noch einmal bis Ende 2026 verlangert.

Zur Anderung des EnSiG: Es wird eine eng begrenzte Ausnahme vom Dividendenverbot
fur nach § 29 Absatz 1 EnSiG rekapitalisierte bérsennotierte oder eine Bérsennotierung
anstrebende Kapitalgesellschaften geschaffen.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Far Bund und Lander entstehen keine Haushaltsausgaben.
E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fur Blirgerinnen und Blrger

Fur Blrgerinnen und Burger entsteht kein Erfillungsaufwand.

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft
Fur die Wirtschaft entsteht kein Erflllungsaufwand.

Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Die Burokratiekosten aus Informationspflichten bleiben im Wesentlichen unverandert.
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E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Das Gesetz und die darauf zu erlassende Rechtsverordnung vermeiden die Entstehung
von Erflllungsaufwand, denn anderenfalls missten die der Deutsche Post AG aktuell
Ubertragenen offentlichen Aufgaben von der offentlichen Verwaltung wahrgenommen
werden. Auch im Ubrigen entsteht kein Erflillungsaufwand.

F. Weitere Kosten

Weitere Kosten, etwa fur die Wirtschaft, die sozialen Sicherungssysteme sowie Auswir-
kungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisni-
veau, gibt es nicht.
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Bundesrepublik Deutschland Berlin, 15. August 2025
Der Bundeskanzler

An die
Prisidentin des Bundesrates

Frau Ministerprasidentin
Anke Rehlinger

Sehr geehrte Frau Bundesratsprésidentin,

hiermit tibersende ich gemdll Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von der
Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Uberleitung offentlicher Aufgaben bei
UmwandlungsmaBnahmen der Deutsche Post AG sowie zur Anderung
weiterer Vorschriften

mit Begriindung und Vorblatt.

Federfiihrend ist das Bundesministerium der Finanzen.

Mit freundlichen Griilen
Friedrich Merz
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Entwurf eines Gesetzes zur Uberleitung 6ffentlicher Aufgaben bei Um-
wandlungsmaRnahmen der Deutsche Post AG sowie zur Anderung
weiterer Vorschriften

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz zur Uberleitung 6ffentlicher Aufgaben bei Umwandlungs-
mafRnahmen der Deutsche Post AG

(Postaufgabeniiberleitungsgesetz — PostAufgUberlG)

§1

Verordnungsermichtigung zur Ubertragung durch Rechtsvorschriften zugewiese-
ner offentlicher Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustandigkeiten

(1) Die Bundesregierung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, nach Anhérung der vertretungsberechtigten Organe der
Deutsche Post AG, die offentlichen Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustan-
digkeiten, die der Deutsche Post AG (Vorgangerunternehmen) durch Gesetz oder Rechts-
verordnung des Bundes zugewiesen sind, nach Maligabe der Absatze 2 und 3 auf eine
andere inlandische Kapitalgesellschaft, auf welche im Rahmen einer Malihahme nach dem
Umwandlungsgesetz Vermdgenswerte der Deutsche Post AG Ubergehen (Nachfolgeunter-
nehmen), zu Ubertragen, soweit diese offentlichen Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse
und Zustandigkeiten nicht bereits nach § 38 des Postpersonalrechtsgesetzes vom 14. Sep-
tember 1994 (BGBI. | S. 2325, 2353), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20.
Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 389) geandert worden ist, Ubertragen werden kénnen.
Das Bundesministerium der Finanzen wird ferner ermachtigt, durch Rechtsverordnung
ohne Zustimmung des Bundesrates in Rechtsverordnungen die Bezeichnung ,Deutsche
Post AG* oder ,Deutschen Post AG* anzupassen, sofern und soweit dies zum Zwecke der
Rechtsklarheit und Rechtssicherheit erforderlich ist. Dies gilt entsprechend fur weitere An-
passungen, wenn die Bezeichnung ,Deutsche Post AG" oder ,Deutschen Post AG* bereits
angepasst wurde.

(2) Fur den Fall, dass die Bundesregierung von der Verordnungsermachtigung nach
Absatz 1 Gebrauch macht, sind dem Nachfolgeunternehmen die folgenden 6ffentlichen Auf-
gaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustandigkeiten zu Ubertragen (Aufgabeniber-
tragung):

1. der Deutsche Post AG durch § 119 und aufgrund von § 120 des Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch — Gesetzliche Rentenversicherung — in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 2002 (BGBI. | S. 754, 1404, 3384), das zuletzt durch Artikel 11
des Gesetzes vom 18. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 423) gedndert worden ist,
zugewiesene Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustandigkeiten im Rah-
men der gesetzlichen Rentenversicherung,
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der Deutsche Post AG durch § 99 und aufgrund von § 100 des Siebten Buches Sozi-
algesetzbuch — Gesetzliche Unfallversicherung — (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Au-
gust 1996, BGBI. | S. 1254), das zuletzt durch Artikel 66 des Gesetzes vom 23. Oktober
2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323) geandert worden ist, zugewiesene Aufgaben, Rechte,
Pflichten, Befugnisse und Zustandigkeiten im Rahmen der gesetzlichen Unfallversiche-
rung,

der Deutsche Post AG durch die Renten Service Verordnung vom 28. Juli 1994 (BGBI. |
S. 1867), die zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBI. |
S. 2759) geandert worden ist, zugewiesene Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse
und Zustandigkeiten im Rahmen der gesetzlichen Renten- und der gesetzlichen Un-
fallversicherung,

der Deutsche Post AG zugewiesene Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zu-
standigkeiten im Rahmen automatisierter Datenabgleichverfahren, auf Grundlage von

a) § 2 Absatz 3 in Verbindung mit § 1b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Grundsiche-
rungs-Datenabgleichsverordnung vom 27. Juli 2005 (BGBI. | S. 2273), die zuletzt
durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. November 2017 (BGBI. | S. 3826) geandert
worden ist,

b) § 33 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 des Wohngeldgesetzes vom 24. September 2008
(BGBI. | S. 1856), das zuletzt durch Artikel 50 des Gesetzes vom 2. Dezember
2024 (BGBI. 2024 | Nr. 387) geandert worden ist, in Verbindung mit den §§ 16 bis
22 der Wohngeldverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Okto-
ber 2001 (BGBI. | S. 2722), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 21.
Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 314) geandert worden ist, und

c) § 6 Absatz 3 in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 der Sozialhilfeda-
tenabgleichsverordnung vom 20. Februar 2018 (BGBI. | S. 207),

die der Deutsche Post AG nach § 5 Absatz 2 des Zollverwaltungsgesetzes vom 21.
Dezember 1992 (BGBI. | S. 2125; 1993 | S. 2493), das zuletzt durch Artikel 23 des
Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 236) geandert worden ist, zugewiesenen
Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustandigkeiten sowie

alle weiteren der Deutsche Post AG in den in § 3 Absatz 2 genannten Gesetzen oder
auf Grundlage von diesen und in Rechtsverordnungen zugewiesenen offentlichen Auf-
gaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustandigkeiten.

(3) Die Ubertragung der éffentlichen Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zu-

standigkeiten auf das Nachfolgeunternehmen nach den Absatzen 1 und 2 darf nur erfolgen,
wenn

1.

das Nachfolgeunternehmen infolge der Ubertragung der Vermogenswerte der Deut-
sche Post AG Uber ausreichende personelle und sachliche Betriebsmittel verfugen
wird, die zu einer vollstandigen und ordnungsgemafen Erflllung der zu Ubertragenden
Aufgaben und Pflichten, einschlie3lich derer nach § 4 Absatz 1, sowie der ordnungs-
gemalen Auslibung der zu ubertragenden Rechte, Befugnisse und Zustandigkeiten
erforderlich sind und eine dauerhafte Erfullung der Aufgaben und Pflichten mit hoher
Wahrscheinlichkeit erwarten lassen,

das Nachfolgeunternehmen zugleich nach § 38 Absatz 2 des Postpersonalrechtsge-
setzes anstelle des Vorgangerunternehmens als Postnachfolgeunternehmen im Sinne
des Postpersonalrechtsgesetzes bestimmt wird.
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(4) Zur Prifung der Voraussetzungen nach Absatz 3 Nummer 1 steht der Bundesre-

gierung ein Recht auf uneingeschrankte Information durch den Vorstand und den Aufsichts-
rat des Vorgangerunternehmens zu.

§ 2

Zeitpunkt des Ubergangs der éffentlichen Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse

und Zustandigkeiten

Der Verordnungsgeber gewahrleistet eine zeitlich lickenlose Zuweisung der Uber-
tragenen offentlichen Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustandigkeiten.
Die Rechtsverordnung nach § 1 Absatz 1 ist vor dem Tag zu erlassen, an dem die
MafRnahme nach dem Umwandlungsgesetz wirksam wird. Die Aufgabenibertragung
nach § 1 Absatz 1 und 2 soll ab dem Tag des Wirksamwerdens der Malihahme nach
dem Umwandlungsgesetz wirksam werden. Dies gilt auch fur die Bestimmung des
Nachfolgeunternehmens als Postnachfolgeunternehmen und Entlassung des Vorgan-
gerunternehmens Deutsche Post AG aus dem Status eines Postnachfolgeunterneh-
mens nach § 1 Absatz 3 Nummer 2. Die Bundesregierung gibt das Wirksamwerden der
Aufgabenubertragung, der Bestimmung des Nachfolgeunternehmens zum Postnach-
folgeunternehmen und der Entlassung der Deutsche Post AG aus dem Status eines
Postnachfolgeunternehmens sowie den Tag des Wirksamwerdens der Malinahme
nach dem Umwandlungsgesetz im Bundesanzeiger bekannt.

§3
Rechtsfolgen; Verordnungsermachtigung

(1) Mit dem Wirksamwerden der Aufgabentbertragung nach § 1 Absatz 1 und 2 tritt

das Nachfolgeunternehmen in die durch Rechtsverordnung Ubertragenen 6ffentlichen Auf-
gaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustandigkeiten des Vorgangerunternehmens
ein, soweit diese Nachfolge nicht schon nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes
eintritt.

(2) Ab dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt gelten Nennungen der Deutsche Post

AG in den im Folgenden genannten Gesetzen und Rechtsverordnungen als Bezugnahmen
auf das Nachfolgeunternehmen:

1.

dem Ersten Buch Sozialgesetzbuch — Allgemeiner Teil — (Artikel | des Gesetzes vom
11. Dezember 1975, BGBI. | S. 3015), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom
19. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 245) geandert worden ist,

dem BSI-Gesetz vom 14. August 2009 (BGBI. | S. 2821), das zuletzt durch Artikel 12
des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBI. | S. 1982) geandert worden ist,

dem Gesetz lber die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 (BGBI. | S. 1890,
1891), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023
I Nr. 408) geandert worden ist,

der Grundsicherungs-Datenabgleichsverordnung vom 27. Juli 2005 (BGBI. | S. 2273),
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. November 2017 (BGBI. | S. 3826)
geéandert worden ist,

dem Identifikationsnummerngesetz vom 28. Marz 2021 (BGBI. | S. 591; 2023 | Nr. 230),
das zuletzt durch Artikel 8f des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 245)
geandert worden ist,
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10.

11.

12.

13.

14.

der Renten Service Verordnung vom 28. Juli 1994 (BGBI. | S. 1867), die zuletzt durch
Artikel 31 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2759) geandert worden
ist,

dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Rentenversicherung —in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBI. | S. 754, 1404, 3384), das
zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 18. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 423)
geandert worden ist,

dem Siebten Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Unfallversicherung — (Artikel 1 des
Gesetzes vom 7. August 1996, BGBI. | S. 1254), das zuletzt durch Artikel 66 des Ge-
setzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323) geandert worden ist,

der Sozialhilfedatenabgleichsverordnung vom 20. Februar 2018 (BGBI. | S. 207),

dem Vierten Buch Sozialgesetzbuch — Gemeinsame Vorschriften fur die Sozialversi-
cherung — in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBI. | S.
3710, 3973; 2011 | S. 363), das zuletzt durch Artikel 6a des Gesetzes vom 25. Februar
2025 (BGBI. 2025 | Nr. 63) geandert worden ist,

dem Wohngeldgesetz vom 24. September 2008 (BGBI. | S. 1856), das zuletzt durch
Artikel 50 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 387) geandert wor-
den ist,

der Wohngeldverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 2001
(BGBI. | S. 2722), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 21. Oktober 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 314) geandert worden ist,

dem Zehnten Buch Sozialgesetzbuch — Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdaten-
schutz — in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2001 (BGBI. | S. 130),
das zuletzt durch Artikel 8d des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 245)
geandert worden ist, und

dem Zollverwaltungsgesetz vom 21. Dezember 1992 (BGBI. | S. 2125; 1993 | S. 2493),
das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 236)
geandert worden ist.

(3) Auch dariber hinaus sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, ab dem in

Absatz 1 genannten Zeitpunkt sdmtliche sonstigen Rechtsvorschriften zu den 6ffentlichen
Aufgaben, Rechten, Pflichten, Befugnissen und Zustandigkeiten nach § 1 Absatz 2, in de-
nen die Deutsche Post AG erwahnt wird, mit der Mal3gabe anzuwenden, dass an ihre Stelle
das Nachfolgeunternehmen im Rahmen seiner Zustandigkeit tritt. Ausgenommen sind die
in § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Postpersonalrechtsgesetzes genannten Gesetze.

(4) Ab dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt gehen die Rechte, Pflichten, Befugnisse

und Zustandigkeiten der Deutsche Post AG, die in den in Satz 3 genannten Vorschriften
enthalten sind, auf das Nachfolgeunternehmen tber. Nennungen der Deutsche Post AG in
diesen Vorschriften gelten ab diesem Zeitpunkt als Bezugnahmen auf das Nachfolgeunter-
nehmen. Dies gilt fur die folgenden Vorschriften:

1.

das Arbeitsplatzschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Juli 2009
(BGBI. | S. 2055), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 30. Marz
2021 (BGBI. | S. 402) geandert worden ist,

die Deutsch-Schweizerische Konsultationsvereinbarungsverordnung vom 20. Dezem-
ber 2010 (BGBI. | S. 2187), die zuletzt durch Artikel 10 der Verordnung vom 25. Juni
2020 (BGBI. | S. 1495) geandert worden ist,
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3. das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober
2009 (BGBI. | S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. De-
zember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 449) geandert worden ist,

4. das Gesetz Uber die Erweiterung des Katastrophenschutzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Februar 1990 (BGBI. | S. 229), das zuletzt durch Artikel 2 Ab-
satz 7 des Gesetzes vom 30. Marz 2021 (BGBI. | S. 402) geandert worden ist,

5. das THW-Gesetz vom 22. Januar 1990 (BGBI. | S. 118), das zuletzt durch Artikel 2
Absatz 8 des Gesetzes vom 30. Marz 2021 (BGBI. | S. 402) geandert worden ist, und

6. das Rentenbeziehende-Energiepreispauschalengesetz vom 7. November 2022 (BGBI.
I S. 1985).

(5) Soweit Rechte, Pflichten, Befugnisse oder Zustandigkeiten der Deutsche Post AG
oder Rechtsverhaltnisse im Zusammenhang mit der Deutsche Post AG in Rechtsvorschrif-
ten geregelt sind, in denen die Deutsche Post AG nicht ausdrticklich, sondern Uber eine
Bezugnahme auf die Deutsche Bundespost, Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bun-
despost, die aus den Teilsondervermdgen der Deutschen Bundespost hervorgegangenen
Aktiengesellschaften oder verwandte Begrifflichkeiten, mit Ausnahme des Begriffs des
Postnachfolgeunternehmen im Sinne von § 38 Absatz 1 des Postpersonalrechtsgesetzes,
angesprochen ist, sind diese Rechtsvorschriften ab dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt
mit der Maligabe anzuwenden, dass das Nachfolgeunternehmen an die Stelle der Deut-
sche Post AG tritt. Dies gilt nicht, soweit etwas anderes bestimmt ist. Satz 1 gilt ebenfalls
nicht fir das Postumwandlungsgesetz und § 121 Absatz 2 des Siebten Buches Sozialge-
setzbuch.

(6) Verwaltungsakte, die auf Grundlage der in Absatz 2 genannten Gesetze und
Rechtsverordnungen im Zusammenhang mit Ubertragenen o&ffentlichen Aufgaben, Rech-
ten, Pflichten, Befugnissen oder Zustandigkeiten gegentiber der Deutsche Post AG erlas-
sen wurden und zu dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt nicht gemaf § 43 Absatz 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes zurickgenommen oder erledigt sind, gelten mit der Mal3-
gabe fort, dass sie als gegentiber dem Nachfolgeunternehmen erlassen gelten. Dies gilt
nicht, soweit die in Satz 1 genannten Verwaltungsakte aufgrund anderer Vorschriften ge-
genuber dem Nachfolgeunternehmen gelten oder soweit die Fortgeltung gegenliber dem
Nachfolgeunternehmen von der jeweils zustandigen Behorde geregelt wird.

§4
Postrechtliche Rechte und Pflichten; regulierungsbehordliche Verwaltungsakte

(1) FUr den Fall, dass die Bundesregierung von der Verordnungsermachtigung nach
§ 1 Absatz 1 Gebrauch macht, gehen die folgenden Rechte und Pflichten nach dem Post-
gesetz vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 236) zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Aufgabenubertragung nach § 1 Absatz 1 und 2 von dem Vorgangerunternehmen auf das
Nachfolgeunternehmen Gber:

1. das Recht, Postdienstleistungen zu erbringen nach § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Post-
gesetzes auch in Verbindung mit § 112 Absatz 1 des Postgesetzes,

2. die Pflicht zur Erbringung des Universaldienstes nach § 15 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1
bis 3 des Postgesetzes und

3. die Pflicht nach § 61 des Postgesetzes, Schriftstlicke unabhangig von ihrem Gewicht
nach den Vorschriften der Prozessordnungen und der Gesetze, die die Verwaltungs-
zustellung regeln, formlich zuzustellen.
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(2) Mit dem Ubergang des Rechts nach Absatz 1 Nummer 1 ist das Nachfolgeunter-
nehmen anstelle des Vorgangerunternehmens in das Verzeichnis nach § 4 Absatz 1 des
Postgesetzes einzutragen. § 4 Absatz 2 bis 4 und Absatz 6 findet in diesem Fall keine An-
wendung. § 6 Absatz 1 Satz 2 des Postgesetzes ist entsprechend anzuwenden. Bis zum
Vollzug der Eintragung gilt das Nachfolgeunternehmen als eingetragen nach § 4 Absatz 1
des Postgesetzes. Mit dem Ubergang der Pflicht nach Absatz 1 Nummer 3 gehen auch die
Hoheitsbefugnisse im Sinne des § 61 Satz 2 des Postgesetzes auf das Nachfolgeunterneh-
men als beliehenem Unternehmer Uber.

(3) Verwaltungsakte, die auf Grundlage des Postgesetzes, einer aufgrund des Post-
gesetzes erlassenen Rechtsverordnung oder aufgrund der Benannte Betreiber-Zulas-
sungsverordnung vom 1. Juli 2019 (BGBI. | S. 904), die durch Artikel 36 des Gesetzes vom
15. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 236) geandert worden ist, gegentiber dem Vorgangerunter-
nehmen erlassen worden sind oder diesem gegentber fortgelten und zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Aufgabenlbertragung nach § 1 Absatz 1 und 2 nicht erledigt (§ 43
Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes) oder aufgehoben worden sind, gelten mit
der MalRgabe fort, dass sie auch als gegenuber dem Nachfolgeunternehmen erlassen gel-
ten. Satz 1 qilt fUr Feststellungen nach § 112 Absatz 6 des Postgesetzes, die gegenuber
dem Vorgangerunternehmen fortgelten, entsprechend.

Artikel 2

Anderung des Postumwandlungsgesetzes

Das Postumwandlungsgesetz vom 14. September 1994 (BGBI. | S. 2325, 2339), das zuletzt
durch Artikel 15 Absatz 103 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBI. | S. 160) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Nach § 9 Absatz 2 Satz 3 wird der folgende Satz eingefugt:

,Im Bereich der Deutsche Post AG (§ 1 Absatz 2) gilt dies sowohl fir das Nachfolge-
unternehmen nach § 1 Absatz 1 des Postaufgabenulberleitungsgesetzes als Postnach-
folgeunternehmen nach § 38 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 des Postpersonal-
rechtsgesetzes als auch fur ein das Nachfolgeunternehmen etwaig beherrschendes
Unternehmen nach §§ 17 und 18 des Aktiengesetzes.*

2. § 12 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
a) Nach Satz 3 werden folgende Satze eingeflgt:

,FUr den Fall, dass die Bundesregierung eine Rechtsverordnung nach § 1 Absatz 1
des Postaufgabenlberleitungsgesetzes erlasst, gibt ab dem in § 3 Absatz 1 des
Postaufgabenuberleitungsgesetzes genannten Zeitpunkt das Nachfolgeunterneh-
men nach § 1 Absatz 1 des Postaufgabenuberleitungsgesetzes die Liegenschafts-
erklarung anstelle der Deutsche Post AG (§ 1 Absatz 2 Spiegelstrich 1) ab. Die
Liegenschaftserklarung bedarf einer Bestatigung entsprechend Satz 3.

b) Im neuen Satz 6 wird nach der Angabe ,Bestatigung® die Angabe ,nach Satz 3 und
5% eingeflgt.

3. In § 14 Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe ,Bundespost® die Angabe ,sowie einem
Nachfolgeunternehmen nach § 1 Absatz 1 des Postaufgabeniiberleitungsgesetzes”
eingefigt.
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Artikel 3

Anderung des Wohngeldgesetzes

Das Wohngeldgesetz vom 24. September 2008 (BGBI. | S. 1856), das zuletzt durch Artikel
50 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 387) geandert worden ist, wird
wie folgt geandert:

1.

In der Inhaltsibersicht wird nach der Angabe zu § 45 die folgende Angabe eingefligt:

,§ 46 Ubergangsregelung zu § 33"
Nach § 45 wird folgender § 46 eingefligt:
,§ 46
Ubergangsregelung zu § 33

Ab dem in § 3 Absatz 1 des Postaufgabenlberleitungsgesetzes vom ... (einsetzen:
Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 11 Satz 2 und Fundstelle im
BGBI.) genannten Zeitpunkt ist § 33 mit der MaRgabe anzuwenden, dass sich § 33
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 auch auf Leistungen der Renten- und Unfallversicherungen
bezieht, die durch das Vorgangerunternehmen im Sinne des § 1 Absatz 1 des Postauf-
gabenuberleitungsgesetzes gezahlt worden sind. Das Nachfolgeunternehmen nach §
1 Absatz 1 des Postaufgabenuberleitungsgesetzes ist auch insoweit nach § 33 Absatz
3 bis 5 berechtigt und verpflichtet.”

Artikel 4

Anderung des Sechsten Buchs Sozialgesetzbuch

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Rentenversicherung — in der Fassung
der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBI. | S. 754, 1404, 3384), das zuletzt durch
Artikel 11 des Gesetzes vom 18. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 423) geandert worden
ist, wird wie folgt geandert:

Nach § 151 Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingeflgt:

,(4) Ab dem in § 3 Absatz 1 des Postaufgabenuberleitungsgesetzes vom ... (einsetzen:
Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 11 Satz 2 und Fundstelle im
BGBI.) genannten Zeitpunkt sind die Absatze 1 und 2 mit der MaRgabe anzuwenden,
dass sie sich auch auf solche Sozialdaten beziehen, die dem Vorgangerunternehmen
nach § 1 Absatz 1 des Postaufgabeniberleitungsgesetzes in den in den Absatzen 1
und 2 genannten Zusammenhangen bekannt geworden sind.”
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Artikel 5

Anderung des Gesetzes zur Uberwachung strafrechtlicher und
anderer Verbringungsverbote

Das Gesetz zur Uberwachung strafrechtlicher und anderer Verbringungsverbote in der im
Bundesgesetzblatt Teil lll, Gliederungsnummer 12-2, verdffentlichten bereinigten Fassung,
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBI. | S. 1594) geadndert worden
ist, wird wie folgt geandert:

§ 3 wird durch den folgenden § 3 ersetzt:
u§ 3

Die Unternehmen in Nachfolge der Deutschen Bundespost legen die in den raumlichen
Geltungsbereich dieses Gesetzes beférderten Sendungen, bei deren betrieblicher Be-
handlung sich tatsachliche Anhaltspunkte fur den in § 2 bezeichneten Verdacht erge-
ben, der zustandigen Zolldienststelle vor. Dies gilt auch fur ein Nachfolgeunternehmen
im Sinne von § 1 Absatz 1 des Postaufgabenlberleitungsgesetzes vom ... (einsetzen:
Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 11 Satz 2 und Fundstelle im
BGBI.).”

Artikel 6

Anderung des Arbeitssicherstellungsgesetzes

Das Arbeitssicherstellungsgesetz vom 9. Juli 1968 (BGBI. | S. 787), das zuletzt durch
Artikel 10 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 72) geandert worden ist,
wird wie folgt geandert:

In § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 wird die Angabe ,der Deutschen Post AG und® gestrichen.

Artikel 7

Anderung des Gesetzes zur Verbesserung der personellen Struk-
tur beim Bundeseisenbahnvermdgen und in den Postnachfolge-
unternehmen

Das Gesetz zur Verbesserung der personellen Struktur beim Bundeseisenbahnvermo-
gen und in den Postnachfolgeunternehmen vom 27. Dezember 1993 (BGBI. | S. 2378,
2426; 1994 | S. 2325), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 30. Marz
2021 (BGBI. I S. 402) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

In § 4 Absatz 1 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,2024“ durch die
Angabe , 2026 ersetzt.
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Artikel 8

Anderung des Energiesicherungsgesetzes

Das Energiesicherungsgesetz vom 20. Dezember 1974 (BGBI. | S. 3681), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 167) geandert worden
ist, wird wie folgt gedndert:

In § 29 Absatz 1a Satz 9 wird nach der Angabe ,geleistet werden® die Angabe ,,; dies gilt
nicht fir Unternehmen, bei denen die zuletzt genannten Gesellschafter eine Mehrheitsbe-
teiligung nach § 16 des Aktiengesetzes im Rahmen einer Stabilisierungsmallnahme in
Form einer Rekapitalisierung erworben haben und die nach § 3 Absatz 2 des Aktiengeset-
zes bdrsennotiert sind oder die im Zusammenhang mit der Rickfihrung von Stabilisie-
rungsmallnahmen einen Antrag auf Billigung eines Prospekts fir eine Bdrsennotierung
nach § 3 Absatz 2 des Aktiengesetzes bei der Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsauf-
sicht eingereicht haben® eingeflgt.

Artikel 9

Anderung des Gesetzes liber die Alterssicherung der Landwirte

Das Gesetz Uiber die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 (BGBI. | S. 1890,
1891), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023
I Nr. 408) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 63 wird die Angabe ,gilt § 151 Abs. 1 und 2“ durch die Angabe ,gilt § 151 Absatz
1, 2 und 4“ ersetzt.

Artikel 10

Einschrankung eines Grundrechts

Durch Artikel 5 (§ 3 des Gesetzes zur Uberwachung strafrechtlicher und anderer Ver-
bringungsverbote) wird das Brief- und Postgeheimnis (Artikel 10 des Grundgesetzes)
eingeschrankt.

Artikel 11

Inkrafttreten

Artikel 7 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2025 in Kraft.

Im Ubrigen tritt dieses Gesetz am Tag nach der Verkiindung in Kraft.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

L. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die Deutsche Post AG nimmt im Wege der gesetzlichen Zuweisung und Beleihung Aufga-
ben im o&ffentlichen Interesse wahr. Zur Wahrung der Rechtsstellung der Beamten, insbe-
sondere zur Sicherstellung einer ihrem Amt angemessenen Beschaftigung ermachtigt be-
reits § 38 Absatz 2 Postpersonalrechtsgesetz (PostPersRG) die Bundesregierung zum Er-
lass von Rechtsverordnungen (Beleihung von Postnachfolgeunternehmen mit Diensther-
renbefugnissen und Ubertragung des Status als Postnachfolgeunternehmen auf einen
neuen Rechtstrager im Zusammenhang mit den beamtenrechtlichen Verpflichtungen). Bis-
lang gibt es aber keine vergleichbaren gesetzlichen Regelungen, die eine flexible Wei-
teribertragung sonstiger offentlicher Aufgaben bei Umwandlungsmafinahmen der Deut-
sche Post AG ermdglichen wirden. Dies soll nunmehr geandert werden, um der unterneh-
mensinternen Organisations- und wirtschaftlichen Betatigungsfreiheit der Deutsche Post
AG als Konzernobergesellschaft (bzw. der DHL Group als Konzern) Rechnung zu tragen.
Gleichzeitig muss die lickenlose Erflllung der aktuell der Deutsche Post AG Ubertragenen
Aufgaben gewahrleistet bleiben. Das Gesetz bestimmt dabei alle wesentlichen materiellen
Voraussetzungen einer Aufgabentbertragung und flr den Eintritt des Nachfolgeunterneh-
mens in die bisherige Rechtsposition der Deutsche Post AG.

Besondere verfassungsrechtliche Vorgaben, Vorgaben durch EU-Recht oder vélkerrechtli-
che Vertrage existieren nicht.

Die Anderung des § 29 Absatz 1a Energiesicherungsgesetz (EnSiG) zielt darauf ab, dem
Bund, der Kreditanstalt flir Wiederaufbau oder hundertprozentigen Bundesgesellschaften
die Beendigung von StabilisierungsmalRnahmen in Form einer Rekapitalisierung bei bor-
sennotierten oder eine Bérsennotierung anstrebenden Unternehmen zu erleichtern. Die zu
diesem Zweck erfolgende Begrenzung des Anwendungsbereichs des sogenannten Divi-
dendenverbots ist erforderlich, da die Beschrankung der Ausschuttung von Dividenden die
VeraulRerung von Anteilen an bérsennotierten Unternehmen erschweren kann.

1. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Der Bundesregierung wird ermaoglicht, im Verordnungsweg Aufgaben im 6ffentlichen Inte-
resse auf eine andere inlandische Kapitalgesellschaft zu Ubertragen, der im Zuge einer
MaRnahme nach dem Umwandlungsgesetz Vermogenswerte der Deutsche Post AG Uber-
tragen werden. Das Gesetz trifft zudem begleitende Regelungen und nimmt redaktionelle
Anpassungen vor.

Mit der Anderung des § 29 Absatz 1a EnSiG werden bdrsennotierte oder eine Bérsenno-
tierung anstrebende Unternehmen, bei denen der Bund oder die Kreditanstalt fur Wieder-
aufbau im Rahmen einer Rekapitalisierung eine mittelbare oder unmittelbare Mehrheitsbe-
teiligung erwarb, von dem sogenannten Dividendenverbot ausgenommen.

1. Exekutiver FuBabdruck

BMF und Deutsche Post AG haben bei der Erstellung des Referentenentwurfs zusammen-
gearbeitet und sich abgestimmt, insbesondere mit Blick auf die Umwandlungsplane der
Deutsche Post AG und damit zusammenhangende Ablaufe.
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Zur Anderung des EnSiG: Die Uniper SE setzte sich fiir eine Anpassung des Dividenden-
verbots in § 29 Absatz 1 EnSiG ein.

v. Alternativen

Eine Beibehaltung des bisherigen unbegrenzten Dividendenverbots des § 29 Absatz 1a
Satz 9 EnSiG hatte zur Folge, dass die Bemuhungen des Bundes oder der Kreditanstalt fir
Wiederaufbau zur VeraulRerung einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung, die im
Rahmen einer zu Stabilisierungszwecken erfolgten Rekapitalisierung eingegangen wurde,
erschwert werden kann. Das wirde dem gesetzgeberischen Ziel des § 29 Absatz 1a Satz
9 EnSiG zur Férderung einer schnellstmdglichen Beendigung von Stabilisierungsmafnah-
men zuwiderlaufen.

Zu den Ubrigen Regelungen in diesem Gesetzentwurf gibt es (ebenfalls) keine Alternativen.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt aus Art. 73 Absatz 1 Nummer 7 GG (das
Postwesen und die Telekommunikation) sowie aus Art. 143b Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3
Satz 3 GG.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir die Anderung des BEDBPStruktG folgt aus
Artikel 73 Absatz 1 Nummer 8, Artikel 87f Absatz 3 sowie Artikel 143b Absatz 1 Satz 2 und
Absatz 3 Satz 3 des Grundgesetzes.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir die Anderung des EnSiG folgt aus Artikel
74 Abs. 1 Nummer 11 in Verbindung mit Artikel 72 Abs. 2 des Grundgesetzes (Energiewirt-
schaft). Eine bundeseinheitliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftsein-
heit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. § 29 EnSiG regelt den Rahmen fiir Erleich-
terungen zur Durchfiihrung von Stabilisierungsmaflinahmen bei Energieversorgungsunter-
nehmen. Derartige Instrumente der Krisenbewaltigung sind bundeseinheitlich zu regeln.

VL. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen
Vertragen

Das Gesetz ist vereinbar mit dem Recht der Europaischen Union sowie mit volkerrechtli-
chen Vertragen.

VIIl. Gesetzesfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Mit Blick auf die Rechts- und Verwaltungsvereinfachung sind die geplanten Regelungen
neutral.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Das Gesetz entspricht den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwick-
lung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der UN-Agenda
2030 fiir nachhaltige Entwicklung dient. Nach Uberpriifung der Indikatoren und Prinzipien
fur nachhaltige Entwicklung erweist sich das Regelungsvorhaben als vereinbar mit der deut-
schen Nachhaltigkeitsstrategie und tragt insbesondere zur Erreichung der Nachhaltigkeits-
ziele SDG 8 (Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, pro-
duktive Vollbeschaftigung und menschenwirdige Arbeit fir alle férdern) bei. Die
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Erleichterung der Beendigung von StabilisierungsmalRnahmen in Form einer Rekapitalisie-
rung bei boérsennotierten Unternehmen kann dazu beitragen, den Gesamtschuldenstand
des Bundes zu senken und so einen Beitrag fir nachhaltiges Wirtschaftswachstum im
Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie zu leisten.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Einnahmen und Ausgaben auf den Bundeshaushalt fir den Zeitraum der jeweils glltigen
mehrjahrigen Finanzplanung des Bundes fallen nicht an. Auswirkungen auf die Haushalte
der Lander und Kommunen haben die geplanten Regelungen ebenfalls nicht.

Zur EnSiG-Anderung: Es ergeben sich unmittelbar durch dieses Gesetz keine Mehreinnah-
men und keine Veranderungen bei den Haushaltsausgaben ohne Erfillungsaufwand des
Bundes. Durch das Vorhaben in Artikel 8 wird die Beendigung von Stabilisierungsmafinah-
men in Form einer Rekapitalisierung bei bérsennotierten oder eine Bérsennotierung anstre-
benden Unternehmen erleichtert, so dass mittelbar Mehreinnahmen des Bundes eintreten
kénnen. Diese kdnnen jedoch nicht beziffert werden. Die geplante Regelung hat keine Aus-
wirkungen auf die Haushalte der Lander und Kommunen.

4. Erfillungsaufwand

Finanzielle und zeitliche Be- oder Entlastungen sind durch die geplanten Regelungen flr
die Burgerinnen und Birger, die Wirtschaft und die Verwaltung nicht zu erwarten.

5. Weitere Kosten

Sonstige direkte oder indirekte Kosten fur die Wirtschaft, insbesondere fir mittelstandische
Unternehmen entstehen nicht. Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau sind
nicht zu erwarten. Weder direkt noch indirekt werden kostentreibende Pflichten statuiert.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Das Gesetz hat keine Auswirkungen fur Verbraucherinnen und Verbraucher. Auch gleich-
stellungspolitische und demografische Auswirkungen sowie Auswirkungen auf die Wahrung
und Foérderung gleichwertiger Lebensverhaltnisse sind nicht zu erwarten. Der Gesetzent-
wurf enthalt keine gleichstellungsrelevanten Aspekte. Spezifische Auswirkungen auf die Le-
benssituation von Frauen und Mannern ergeben sich nicht.

VIIl. Befristung; Evaluierung

Die Regelung in Artikel 8 des Gesetzentwurfs ist befristet, da nach § 29 Absatz 8 EnSiG
die Absatze 1 bis 6 mit Ablauf des 31. Dezembers 2027 nicht mehr anzuwenden sind. Auf-
grund der voraussichtlich wenigen praktischen Anwendungsfalle ist eine Evaluierung nicht
sinnvoll. Eine Befristung und Evaluierung werden im Ubrigen nicht vorgesehen. Das Gesetz
hat insoweit keine messbare Aufienwirkung.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Gesetz zur Uberleitung o6ffentlicher Aufgaben bei
UmwandlungsmaRBnahmen der Deutsche Post AG)

Vorbemerkung: Die Bezeichnung ,Deutsche Post AG* in diesem Gesetz meint durchgangig
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes aktuelle Konzernobergesellschaft der
DHL Group mit der Handelsregisternummer Registergericht Bonn, HRB 6792.
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Fir die Ubertragung samtlicher éffentlicher Aufgaben, die aktuell von der Deutsche Post
AG wahrgenommen werden und die nicht im Zusammenhang mit dem Statusrecht der Be-
amten stehen oder sich daraus ergeben, wird mit dieser Vorschrift eine Erméachtigungs-
grundlage geschaffen.

Zur Wahrung der Rechtsstellung der bei den Postnachfolgeunternehmen, zu denen gemafn
§ 38 Absatz 1 Nummer 1 PostPersRG auch die Deutsche Post AG gehort, beschaftigten
Beamten gibt es im PostPersRG bereits einen Mechanismus, mit welchem die Beleihung
mit der Dienstherreneigenschaft eines Postnachfolgeunternehmens auf ein anderes Unter-
nehmen, Ubertragen werden kann, sofern dieses bestimmte Voraussetzungen erflllt. Dazu
kann die Bundesregierung durch eine Rechtsverordnung nach § 38 Absatz 2 PostPersRG
anstelle des Postnachfolgeunternehmens ein anderes Unternehmen zum Postnachfolge-
unternehmen bestimmen und darin regeln, welche Beamtinnen und Beamten bei welchem
Postnachfolgeunternehmen beschaftigt werden.

Wird die Beleihung mit der Dienstherreneigenschaft fir samtliche Beamtinnen und Beam-
ten des bisherigen Postnachfolgeunternehmens dem neuen Postnachfolgeunternehmen
zugewiesen, sodass beim bisherigen Postnachfolgeuternehmen keine Beamtinnen und Be-
amten mehr verbleiben, verliert das bisherige Postnachfolgeunternehmen —wenn es infolge
der Umwandlung nicht ohnehin aufhért zu existieren — den Status sowie die Pflichten eines
Postnachfolgeunternehmens nach den in § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Postpersonal-
rechtsgesetz genannten Gesetzen. Diese Verpflichtungen, insbesondere die Beschafti-
gungspflicht fur die betroffenen beschéaftigten Beamtinnen und Beamten sowie die Zah-
lungs- und Kostentragungspflichten nach den in § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Postper-
sonalrechtsgesetz genannten Gesetzen, treffen dann das neue Postnachfolgeunterneh-
men. Im Falle von primaren Postnachfolgeunternehmen nach § 38 Absatz 1 Nummer 1
PostPersRG lauft die Anordnung dieser Norm dann ins Leere; aus den genannten Geset-
zen entstehen also keine neuen Anspriiche der Beamtinnen und Beamten, des Bundes
oder der in diesen Gesetzen genannten Behdrden mehr gegen das bisherige (primare)
Postnachfolgeunternehmen.

Mit Leistung der nach § 39 Absatz 2 PostPersRG angeordneten Sicherheit werden auch
die Mitglieder des Vorstands der Adressatin von den (Nach-)Haftungsansprichen gegen-
Uber dem Bund frei, § 39 Absatz 3 PostPersRG.

Durch die Fiktion des unveranderten Fortbestands des bisherigen Postnachfolgeunterneh-
mens in § 39 Absatz 4 PostPersRG wird verhindert, dass Anspriiche gegen das bisherige
Postnachfolgeunternehmen — insbesondere im Zeitpunkt der Umwandlung noch nicht er-
fullte Anspriche —im Rechtssinne nicht mehr bestiinden, weil das Unternehmen durch eine
Umwandlung untergeht oder dessen Eigenschaft als Postnachfolgeunternehmen infolge
der Bestimmung eines anderen Postnachfolgeunternehmens nach § 38 Absatz 2 PostPer-
sRG endet. Eine eigenstandige und somit doppelte Haftung fiir diese Anspriiche wird damit
auch im Fall, dass das bisherige Postnachfolgeunternehmen ohne den Status als Post-
nachfolgeunternehmen fortbesteht, nicht begriindet. Welches Unternehmen in diesem Fall
fur die noch nicht erflllten Anspriche gegen das bisherige Postnachfolgeunternehmen haf-
tet, richtet sich nach den Regelungen im Rahmen der Umwandlung.

Zu §1 (Verordnungsermichtigung zur Ubertragung durch Rechtsvorschriften
zugewiesener oOffentlicher Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und
Zustandigkeiten)

Zu Absatz 1

Es wird eine Ermachtigungsgrundlage zur Ubertragung 6ffentlicher Aufgaben, Rechte,
Pflichten, Befugnisse und Zustandigkeiten geschaffen und sichergestellt, dass eine Uber-
tragung nur auf eine Kapitalgesellschaft erfolgen kann, die in einem rechtlichen oder wirt-
schaftlichen Nachfolgeverhaltnis zum ehemaligen Sondervermégen Deutsche Bundespost
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steht. Die Aufgabenlbertragung durch die Rechtsverordnung nach § 1 Absatz 1 und die
daran geknupften Rechtsfolgen nach § 3 Absatz 1 bis 4 gelten unabhangig davon, welche
Firma das Nachfolgeunternehmen flhrt. Im Interesse der Rechtsklarheit und der Rechtssi-
cherheit ist jedoch zu vermeiden, dass die in den betreffenden Rechtsvorschriften enthal-
tene Bezeichnung des Nachfolgeunternehmens von der tatsachlich gefuhrten Firma ab-
weicht. Das Bundesministerium der Finanzen hat den insoweit gebotenen Gleichlauf sicher-
zustellen. Satz 2 regelt den Fall, dass das Nachfolgeunternehmen erstmalig eine andere
Firma als ,Deutsche Post AG* fiihrt. Satz 3 erfasst spatere Anderungen der Firma.

Zu Absatz 2

Die Regelung nennt die im Verordnungsweg zu Ubertragenden offentlichen Aufgaben,
Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustandigkeiten (gesamthaft legaldefiniert als
LAufgabenibertragung®). Leitbild ist die Ubertragung der bisherigen éffentlichen Aufgaben,
Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustandigkeiten in ihrer Gesamtheit. Hinsichtlich des
Umfangs der Aufgabentbertragung besteht kein Ermessen des Verordnungsgebers. Dies
steht im Einklang mit den in § 3 geregelten Rechtsfolgen, die ebenfalls eine gesamthafte
Aufgabenubertragung auf ein Nachfolgeunternehmen voraussetzen.

Begleitregelungen und Folgeadnderungen in Vorschriften, die an die zu Ubertragenden
offentlichen Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse oder Zustandigkeiten ankntpfen oder
diese voraussetzen, sind Gegenstand des § 3 Absatz 2 und 3 sowie der Artikel 4 bis 6.

Zu Nummer 1

Die bislang der Deutsche Post AG nach § 119 und aufgrund von § 120 des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch zukommenden Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zu-
standigkeiten im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung sind auf das Nachfolgeun-
ternehmen zu Ubertragen.

Zu Nummer 2

Die bislang der Deutsche Post AG nach § 99 und aufgrund von § 100 des Siebten Buches
Sozialgesetzbuch zukommenden Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustandig-
keiten im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung sind auf das Nachfolgeunternehmen
zu Ubertragen.

Zu Nummer 3

Nummer 3 betrifft die Aufgabenubertragung im Rahmen der gesetzlichen Renten- und Un-
fallversicherung im Bereich der Renten Service Verordnung.

Zu Nummer 4

Nummer 4 betrifft die Aufgabenubertragung im Zusammenhang mit Datenabgleichverfah-
ren. Die Einbindung der Deutsche Post AG in den Datenabgleich hangt mit den Aufgaben,
Rechten, Pflichten, Befugnissen und Zustandigkeiten der Deutsche Post AG im Bereich der
Renten- und Unfallversicherung zusammen. Die Ubertragung muss daher gemeinsam er-
folgen.

Zu Buchstabe a

Die Regelung betrifft die Aufgabenubertragung im Bereich der Grundsicherungs-Datenab-
gleichsverordnung. Sie steht im Zusammenhang mit den Aufgaben, Rechten, Pflichten, Be-
fugnissen und Zustandigkeiten der Deutsche Post AG im Rahmen der gesetzlichen Renten-
und Unfallversicherung (vgl. § 2 Absatz 3 der Grundsicherungs-Datenabgleichsverord-
nung).
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Zu Buchstabe b

Die Regelung betrifft die Aufgabenubertragung im Bereich des Datenabgleichs nach dem
Wohngeldgesetz und der Wohngeldverordnung. Auch sie steht im Zusammenhang mit den
Aufgaben, Rechten, Pflichten, Befugnissen und Zustandigkeiten der Deutsche Post AG im
Rahmen der Renten- und Unfallversicherung (vgl. § 33 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 des
Wohngeldgesetzes).

Zu Buchstabe c

Die Regelung betrifft die Aufgabenubertragung im Bereich des Datenabgleichs nach der
Sozialhilfedatenabgleichsverordnung. Die Deutsche Post AG ist insoweit Auskunftsstelle
nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 der Sozialhilfedatenabgleichsverordnung. Die Rege-
lung steht im Zusammenhang mit den Aufgaben, Rechten, Pflichten, Befugnissen und Zu-
standigkeiten der Deutsche Post AG im Rahmen der Renten- und Unfallversicherung (vgl.
§ 6 Absatz 3 der Sozialhilfedatenabgleichsverordnung).

Zu Nummer 5

§ 5 Absatz 2 des Zollverwaltungsgesetzes ermachtigt die Deutsche Post AG dazu, fir von
ihr beférderte Waren, die nach Maligabe des Zollkodex der Union zu gestellen sind, Zoll-
anmeldungen in Vertretung des Empfangers abzugeben. Diese Ermachtigung ist im Zuge
der Ubertragung der Vermégenswerte der Deutsche Post AG auf das Nachfolgeunterneh-
men zu Ubertragen.

Zu Nummer 6

Die Bundesregierung hat mit der Verordnung auch samtliche weiteren Aufgaben, Rechte,
Pflichten, Befugnisse und Zustandigkeiten auf das Nachfolgeunternehmen zu Ubertragen,
die sich aus den in § 3 Absatz 2 genannten Gesetzen und Rechtsverordnungen ergeben.
Dies betrifft sowohl Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustandigkeiten, die sich
aus anderen als den in den Nummern 1 bis 5 genannten Gesetzen und Rechtsverordnun-
gen ergeben, als auch solche, die in den in Nummer 1 bis 5 genannten Gesetzen und
Rechtsverordnungen enthalten sind, aber nicht unmittelbar von der dort vorgesehenen Auf-
gabenibertragung oder den dort zitierten Normen umfasst sind. Dazu zahlen beispiels-
weise Aufgaben der Deutsche Post AG im Zusammenhang mit berufsstandischen Versor-
gungseinrichtungen.

Zu Absatz 3
Zu Nummer 1

Die Regelung definiert den materiellen Prifmalstab fir den Verordnungsgeber. Die von
diesem zu treffende Beurteilung hat notwendigerweise prognostischen Charakter. Der Ge-
wahrleistungsverantwortung des Bundes aus Art. 87f Absatz 1 GG, Art. 143b Absatz 3 Satz
1 GG wird Rechnung getragen. Insbesondere ist Voraussetzung flir den Erlass der Rechts-
verordnung, dass das Nachfolgeunternehmen infolge der Vermdgensubertragung die Er-
fillung der nach § 4 Absatz 1 Ubergehenden Universaldienstverpflichtung (einschlieRlich
der formlichen Zustellung) gewahrleisten kénnen wird. Die Prognose ist beispielsweise er-
fullt, wenn eine ausreichende Mittelausstattung zugesichert ist und durch entsprechende
Dokumente (bspw. nach UmwG zu erstellende Unterlagen) nachgewiesen wird.

Zu Nummer 2
Die Regelungen stellen sicher, dass der gesetzgeberische Leitgedanke verwirklicht wird,

demzufolge die Rechte und Pflichten aus dem Status als Postnachfolgeunternehmen und
die offentlichen Aufgaben stets ,in einer Hand“ bleiben und nur gemeinsam Ubergehen.
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Zu Absatz 4

Die Regelung ermdglicht es dem Verordnungsgeber, die Verordnung auf einer fundierten
Informationsgrundlage zu erlassen.

Zu § 2 (Zeitpunkt des Ubergangs der 6ffentlichen Aufgaben, Rechte, Pflichten,
Befugnisse und Zustandigkeiten)

Im Interesse einer ordnungsgemafien und ununterbrochenen Aufgabenerflllung hat der
Verordnungsgeber eine zeitlich lickenlose Zuweisung der Ubertragenen o6ffentlichen Auf-
gaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustandigkeiten zu gewahrleisten. Zu diesem
Zweck soll das Wirksamwerden der Aufgabenibertragung mit dem Wirksamwerden der
Malnahme nach dem Umwandlungsgesetz abgestimmt werden. Die Veroffentlichung im
Bundesgesetzblatt dient der allgemeinen Information des Rechtsverkehrs; sie ist lediglich
deklaratorischer Natur.

Zu § 3 (Rechtsfolgen; Verordnungsermachtigung)

§ 3 regelt die Rechtsfolgen der Aufgabenibertragung gemal § 1 Absatz 1 und 2. Da die
Aufgabenubertragung zwingend zeitgleich mit der Bestimmung des Nachfolgeunterneh-
mens zum Postnachfolgeunternehmen im Sinne des Postpersonalrechtsgesetzes verbun-
den ist (§ 1 Absatz 3 Nummer 2 und 3), ist zudem flankierend sicherzustellen, dass sich
auch solche Rechtsvorschriften auf das Nachfolgeunternehmen beziehen, die Reglungen
fur die bisher bei der Deutsche Post AG beschaftigten Beamtinnen und Beamten, fir die
die durch Rechtsverordnung nach § 38 Absatz 2 Postpersonalrechtsgesetz ein anderes
Postnachfolgeunternehmen mit den Dienstherrenaufgaben beliehen wird, ohne dass diese
Gesetze auf den Begriff des Postnachfolgeunternehmen im Sinne des § 38 Absatz 1 Post-
PersRG Bezug nehmen, Diese Regelung werden nicht von den Sonderregelung in §§ 38,
39 PostPersRG erfasst. Das Nachfolgeunternehmen nach § 1 Absatz 1 tritt auch insoweit
in die Stellung der Deutsche Post AG ein.

Zu Absatz 1

Absatz 1 benennt klarstellend den Zeitpunkt des Eintritts in die Ubertragenen o6ffentlichen
Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustandigkeiten als Anknipfungspunkt fir die
folgenden Vorschriften. Ferner stellt die Vorschrift sicher, dass es zwischen nach den Vor-
schriften Uber die vollstandige oder partielle Gesamtrechtsnachfolge nach dem Umwand-
lungsgesetz Ubergehenden und den nach diesem Gesetz Gibergehenden Rechten, Pflich-
ten, Befugnissen und Zustandigkeiten weder Uberschneidungen, noch Liicken geben soll.

Zu Absatz 2

Absatz 2 stellt klar, dass sich samtliche Nennungen der Deutsche Post AG in relevanten
Rechtsvorschriften ab dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt auf das Nachfolgeunterneh-
men beziehen. Damit wird die im Wege der Rechtsverordnung nach § 1 Absatz 1 bewirkte
Ubertragung von éffentlichen Aufgaben, Rechten, und Pflichten, Befugnissen und Zustén-
digkeiten flankiert. Absatz 2 erfasst sowohl die Gesetze und Rechtsverordnungen, die be-
reits in § 1 Absatz 2 Nummern 1 bis 5 ausdricklich genannt werden, als auch weitere Ge-
setze und Rechtsverordnungen, die mit den nach § 1 Absatz 1 und 2 Ubertragenen Aufga-
ben, Rechten, Pflichten, Befugnissen und Zustandigkeiten im Zusammenhang stehen.

Soweit auch Rechtsverordnungen angepasst werden, ist dies zulassig, weil der Gesetzge-
ber vorliegend einen bestimmten Sachbereich, namlich die Pflichtenstellung des urspring-
lichen Postnachfolgeunternehmens Deutsche Post AG, grundlegend umgestaltet und die
Ubertragung der 6ffentlichen Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustandigkeiten
sowie die Ubertragung der beamtenrechtlichen und sonstigen Befugnisse der Deutsche
Post AG auf das Nachfolgeunternehmen erméglicht. Um den nahtlosen Ubergang zu ge-
wabhrleisten, sollen die relevanten Vorschriften in einem Vorgang geandert und aufeinander
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abgestimmt werden. Soweit relevante Verordnungsermachtigungen ebenfalls ausdricklich
auf die Deutsche Post AG Bezug nehmen, werden sie vorliegend ebenfalls auf das Nach-
folgeunternehmen bezogen.

Zu Nummer 1

Infolge der Aufgabenubertragung im Bereich der Berechnung und Auszahlung von Sozial-
leistungen ist sicherzustellen, dass sich auch der Anspruch auf Wahrung des Sozialgeheim-
nisses ab dem Wirksamwerden der Aufgabenlbertragung gegen das Nachfolgeunterneh-
men richtet. Die Regelung stellt insoweit sicher, dass sich die Nennung der Deutsche Post
AG in § 35 Absatz 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch ab diesem Zeitpunkt auf das
Nachfolgeunternehmen bezieht.

Zu Nummer 2

Die Regelung tragt der Aufgabentbertragung im Bereich der Berechnung und Auszahlung
von Sozialleistungen von der Deutsche Post AG auf das Nachfolgeunternehmen nach § 1
Absatz 1 Rechnung (vgl. die Nennung der Deutsche Post AG in § 14a des BSI-Gesetzes).

Zu Nummer 3

Die Regelung tragt der Aufgabenlbertragung im Bereich der Sozialleistungen Rechnung.
Sie stellt sicher, dass sich auch die Nennungen der Deutsche Post AG im Gesetz Gber die
Alterssicherung der Landwirte auf das Nachfolgeunternehmen beziehen. Das betrifft etwa
die Regelung in § 45 Absatz 2 des Gesetzes Uber die Alterssicherung der Landwirte, wo-
nach der Deutsche Post AG durch die Satzung der landwirtschaftlichen Alterskasse die
Aufgabe der Auszahlung und Anpassung der Renten ubertragen werden kann, sowie die
entsprechende Verordnungsermachtigung in § 46 des Gesetzes. Die Einbeziehung des
Gesetzes Uber die Alterssicherung der Landwirte ist schon deshalb erforderlich, weil mit der
Ubertragung der Vermoégenswerte der Deutsche Post AG auf das Nachfolgeunternehmen
und der Aufgabentbertragung im Bereich der Rentenversicherung die erforderlichen sach-
lichen und personellen Betriebsmittel nicht mehr bei der Deutsche Post AG, sondern beim
Nachfolgeunternehmen liegen werden. Ebenfalls von der Regelung betroffen sind Nennun-
gen im Abschnitt Datenschutz.

Zu Nummer 4

Die Regelung tragt der Aufgabenlbertragung im Bereich der Grundsicherungs-Datenab-
gleichsverordnung Rechnung und stellt klar, dass sich die in der Verordnung enthaltenen
Nennungen der Deutsche Post AG kiinftig auf das Nachfolgeunternehmen beziehen.

Zu Nummer 5

Die Regelung tragt der Aufgabenubertragung im Bereich des Renten Service von der Deut-
sche Post AG auf das Nachfolgeunternehmen Rechnung (vgl. die Bezugnahme auf das
Rentenzahlbestandsregister des Renten-Services der Deutsche Post AG in Ziffer 6 der An-
lage zu § 1 des Identifikationsnummerngesetzes).

Zu Nummer 6

Die Vorschrift tragt der Aufgabenubertragung im Bereich der Renten- und der Unfallversi-
cherung sowie der ausdricklichen Ubertragung der Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befug-
nisse und Zustandigkeiten nach der Renten Service Verordnung Rechnung.

Zu Nummer 7

Die Regelung tragt der Ubertragung der Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zu-
standigkeiten nach § 119 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch Rechnung. Neben dem
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Eintritt in diese wird auch die Verordnungsermachtigung aus § 120 auf das Nachfolgeun-
ternehmen erstreckt.

Es wird klargestellt, dass das Nachfolgeunternehmen kiinftig von samtlichen Vorschriften
im Sechsten Buch Sozialgesetzbuch, die die Deutsche Post AG erwahnen, adressiert ist.
Dazu gehdren neben den §§ 119 und 120 etwa die Vorschriften mit Bezug zur Datenverar-
beitung wie etwa §§ 148 Absatz 3 Satz 1 Nummer 9, 150 Absatz 5 Satz 2 und 151 sowie
die entsprechende Verordnungsermachtigung in § 152 Nummer 6 des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch. Weitere Nennungen der Deutsche Post AG finden sich in §§ 219 Absatz
2,227 Absatze 1 und 2, § 274b Absatze 1 und 2 und § 307j Absatz 7 des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch.

Sollte ein Teil der Vorschriften zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Aufgabenlbertra-
gung keinen zeitlichen Anwendungsbereich mehr haben, ware dies unschadlich.

Eine besondere Ubergangsvorschrift ist Gegenstand der Regelung in Artikel 5.
Zu Nummer 8

Die Regelung tragt der Ubertragung der Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zu-
standigkeiten nach § 99 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch Rechnung. Neben dem Ein-
tritt in diese wird auch die Verordnungsermachtigung aus § 100 des Siebten Buches Sozi-
algesetzbuch auf das Nachfolgeunternehmen erstreckt.

Es wird klargestellt, dass das Nachfolgeunternehmen kiinftig von samtlichen Vorschriften
im Siebten Buch Sozialgesetzbuch, die die Deutsche Post AG erwahnen, adressiert ist.
Dazu gehort neben den §§ 99 und 100 die Regelung in § 208 des Siebten Buches Sozial-
gesetzbuch, wonach § 151 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend gilt, so-
weit die Deutsche Post AG Aufgaben der Unfallversicherung wahrnimmt.

Zu Nummer 9

Die Regelung tragt der Aufgabenibertragung im Rahmen von Datenabgleichverfahren im
Bereich der Sozialhilfedatenabgleichsverordnung Rechnung. Es wird klargestellt, dass sich
samtliche Nennungen der Deutsche Post AG (vgl. §§ 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, 6 Absatz
3 Satz 1 der Sozialhilfedatenabgleichsverordnung) auf das Nachfolgeunternehmen bezie-
hen.

Zu Nummer 10

Die Regelung ist eine Folgeregelung zur Ubertragung von Aufgaben, Rechten, Pflichten,
Befugnissen und Zustandigkeiten der Deutsche Post AG im Zusammenhang mit der Be-
rechnung und Auszahlung von Sozialleistungen. Insoweit stellt sie sicher, dass sich auch
die Nennungen der Deutsche Post AG in § 18f des Vierten Buches Sozialgesetzbuch auf
das Nachfolgeunternehmen beziehen.

Zu Nummer 11

Die Regelung tragt der Aufgabenubertragung im Rahmen von Datenabgleichverfahren
nach § 33 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 des Wohngeldgesetzes Rechnung und stellt klar,
dass sich die dort enthaltene Nennung der Deutsche Post AG ab dem Wirksamwerden der
Aufgabenulbertragung auf das Nachfolgeunternehmen bezieht.

Zu Nummer 12

Die Regelung tragt der Ubertragung der Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zu-
standigkeiten im Bereich der Wohngeldverordnung Rechnung und stellt klar, dass sich die
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dort enthaltenen Nennungen der Deutsche Post AG ab dem Wirksamwerden der Aufga-
benubertragung auf das Nachfolgeunternehmen beziehen.

Zu Nummer 13

Die Regelung tragt der Aufgabenibertragung im Bereich der Berechnung und Auszahlung
von Sozialleistungen Rechnung (vgl. § 79 Absatz 1a des Zehnten Buches Sozialgesetz-
buch). Zugleich wird sichergestellt, dass sich die Nennungen der Deutsche Post AG im
Zusammenhang mit Datenverarbeitungen nach § 101a des Zehnten Buches Sozialgesetz-
buch auf das Nachfolgeunternehmen beziehen. Hiervon erfasst ist etwa auch der Aus-
tausch mit berufsstandischen Versorgungseinrichtungen.

Zu Nummer 14

Die Regelung tragt der Ubertragung der Befugnis gemaR § 5 Absatz 2 des Zollverwaltungs-
gesetzes klarstellend Rechnung.

Zu Absatz 3

Die Regelung ist eine subsididre Auffangvorschrift. Sie erganzt die im Wege der
Rechtsverordnung erfolgte Aufgabenibertragung und stellt sicher, dass sich samtliche
Nennungen der Deutsche Post AG in Rechtsvorschriften zu den 6ffentlichen Aufgaben,
Rechten, Pflichten, Befugnissen und Zustandigkeiten nach § 1 Absatz 2 ab dem in Absatz
1 genannten Zeitpunkt auf das Nachfolgeunternehmen beziehen. Bezugnahmen in § 39
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genannten Gesetzen sind hiervon ausgenommen, da dafir die
Sonderregelung der Ubertragung durch Rechtsverordnung nach § 38 Absatz 2 PostPersRG

gilt.
Zu Absatz 4

Die Regelung in Absatz 4 tragt dem Umstand Rechnung, dass zeitgleich mit der
Aufgabenubertragung durch die Rechtsverordnung nach § 1 Absatz 1 und 2 nach der
gesetzgeberischen Konzeption zwingend voraussetzt, dass durch Rechtsverordnung nach
§ 38 Absatz 2 PostPersRG anstelle der Deutsche Post AG das Nachfolgeunternehmen zum
Postnachfolgeunternehmen bestimmt wird und somit der Status der Deutsche Post AG als
Postnachfolgeunternehmen endet (vgl. § 1 Absatz 3 Nummer 2). Deshalb missen
Nennungen der Deutsche Post AG in Vorschriften, die mit der Beschaftigung von Beamten
zusammenhangen und nicht auf den Begriff des Postnachfolgeunternehmens (§ 38 Absatz
2 PostPersRG) abstellen, jedenfalls der Klarstellung halber auf das Nachfolgeunternehmen
bezogen werden.

Soweit beamten- und arbeitsrechtliche Vorschriften ohne ausdriickliche Nennung der
Deutsche Post AG auf den Begriff des Postnachfolgeunternehmens Bezug nehmen, wird
das Nachfolgeunternehmen nach § 1 Absatz 1 davon bereits aufgrund seines Status als
Postnachfolgeunternehmen  erfasst. Eine klarstellende Erstreckung auf das
Nachfolgeunternehmen nach § 1 Absatz 1 ist insoweit nicht erforderlich.

Zu Nummer 1

Die Anpassung des Arbeitsplatzschutzgesetzes ist erforderlich aufgrund der zeitgleich er-
folgenden Beleihung des Nachfolgeunternehmens mit der Dienstherreneigenschaft fur die
bisher bei der Deutsche Post AG beschéftigten Beamtinnen und Beamten. Denn § 9 Absatz
3 des Arbeitsplatzschutzgesetzes nimmt auf diese Beamtinnen und Beamten Bezug und
muss folglich ab dem maRgeblichen Zeitpunkt insoweit das Nachfolgeunternehmen nen-
nen.
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Zu Nummer 2

Die Regelung tragt dem Umstand Rechnung, dass mit der zeitgleich erfolgenden Belei-
hung des Nachfolgeunternehmens mit der Dienstherreneigenschaft fir die bisher bei der
Deutsche Post AG beschaftigten Beamtinnen und Beamten sich die genannte Verordnung
ab dem daflir maRRgeblichen Zeitpunkt auf die bei dem Nachfolgeunternehmen beschaftig-
ten Beamtinnen und Beamten beziehen muss.

Zu Nummer 3

Die Regelung tragt dem Umstand Rechnung, dass mit der zeitgleich erfolgenden Beleihung
des Nachfolgeunternehmens mit der Dienstherreneigenschaft fir die bisher bei der Deut-
sche Post AG beschaftigten Beamtinnen und Beamten sich die Regelungen des Einkom-
mensteuergesetzes, die sich diese Beamtinnen und Beamten beziehen, ab dem daftr mal3-
geblichen Zeitpunkt insoweit auf das Nachfolgeunternehmen Bezug nehmen muss.. Denn
§ 3 Nummer 35 des Einkommensteuergesetzes knlpft unter anderem an die Beschaftigung
von Beamten bei der Deutsche Post AG an.

Zu Nummer 4

Die Regelung dem Umstand Rechnung, dass mit der zeitgleich erfolgenden Beleihung des
Nachfolgeunternehmens mit der Dienstherreneigenschaft fir die bisher bei der Deutsche
Post AG beschaftigten Beamtinnen und Beamten sich die entsprechende Regelung ab dem
daflir maldgeblichen Zeitpunkt auf die bei dem Nachfolgeunternehmen beschaftigten Be-
amtinnen und Beamten beziehen muss (vgl. § 9 Absatz 2 des Gesetzes Uber die Erweite-
rung des Katastrophenschutzes).

Zu Nummer 5

Die Regelung tragt dem Umstand Rechnung, dass mit der zeitgleich erfolgenden Beleihung
des Nachfolgeunternehmens mit der Dienstherreneigenschaft flr die bisher bei der Deut-
sche Post AG beschaftigten Beamtinnen und Beamten sich die genannte Verordnung ab
dem dafir mafigeblichen Zeitpunkt auf die bei dem Nachfolgeunternehmen beschaftigten
Beamtinnen und Beamten beziehen muss (vgl. § 3 Absatz 2 Satz 3 des THW-Gesetzes).

Zu Nummer 6

Die Regelungen des Rentenbeziehende-Energiepreispauschalengesetzes sind nicht
grundséatzlich auf das Nachfolgeunternehmen nach § 1 Absatz 1 des Postaufgabenuberlei-
tungsgesetzes zu Ubertragen, weil insbesondere etwa die Auszahlungen, die gemal} § 2
Absatz 2 des Rentenbeziehende-Energiepreispauschalengesetzes unter anderem durch
die Deutsche Post AG vorgenommen wurden, bereits abgeschlossen sind. Fur etwaige
nachtragliche Auszahlungen ist gemal § 2 Absatz 3 des Rentenbeziehende-Energiepreis-
pauschalengesetzes die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zustandig.
Diese Regelung erfolgt nur vorsorglich fir den Fall, dass noch Datenverarbeitungsvorgange
auf dieser Grundlage stattfinden.

Zu Absatz 5

Satz 1 regelt klarstellend den Eintritt des Nachfolgeunternehmens in heute bestehende
Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustandigkeiten der Deutsche Post AG, die sich aus
Vorschriften ergeben, in denen die Deutsche Post AG nicht ausdricklich, sondern noch
Uber eine Bezugnahme auf die Deutsche Bundespost und ahnliche Begrifflichkeiten, mit
Ausnahme der infolge der Verwendung des Begriffs Postnachfolgeunternehmen von der
Rechtsverordnung nach § 38 Absatz 2 PostPersRG erfassten Gesetze. Entsprechendes
gilt fir Vorschriften, die Rechtsverhaltnisse im Zusammenhang mit der Deutsche Post AG
betreffen, dabei allerdings noch die genannten Begrifflichkeiten mit ausnahme des Begriffs
Postnachfolgeunternehmen verwenden. Erfasst sind etwa § 13 Absatz 3 des
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Bundesurlaubsgesetzes und § 2 Absatz 1 Nummer 2 der Bundesmehrarbeitsvergitungs-
verordnung. Satz 2 stellt klar, dass dies nur dann gilt, wenn nicht etwas anderes bestimmt
ist. Eine vorrangige spezielle Regelung findet sich etwa in Art. 7 (Anpassung des § 3 des
Gesetzes zur Uberwachung strafrechtlicher und anderer Verbringungsverbote). Vorsorglich
wird zudem klargestellt, dass Satz 1 auch nicht fiir das Postumwandlungsgesetz gilt. Ande-
rungen des Postumwandlungsgesetzes sind in Artikel 2 geregelt. Klarstellend ausgenom-
men von der Regelung ist zudem § 121 Absatz 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch,
der den Fall einer Ausgliederung aus den aus dem Sondervermdgen der Deutschen Bun-
despost hervorgegangenen Aktiengesellschaften in Nummer 5 besonders regelt.

Zu Absatz 6

Es handelt sich um eine subsidiare Auffangregelung. Ein Ubergang von Verwaltungsakten
auf Grundlage anderer Vorschriften ist vorrangig. Entsprechendes gilt, sofern die jeweils
zustandige Behorde rechtzeitig vor der Aufgabenilbertragung die Fortgeltung eines Verwal-
tungsakts gegeniber dem Nachfolgeunternehmen regelt. Die Vorschrift enthalt keine Er-
machtigungsgrundlage fur eine solche Regelung, sondern setzt eine aufgrund anderer
Rechtsvorschriften bestehende Befugnis der Behérde voraus.

Zu § 4 (Postrechtliche Rechte und Pflichten; regulierungsbehordliche
Verwaltungsakte)

Die Deutsche Post AG ist auch mit Aufgaben nach dem Postgesetz vom 15. Juli 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 236) betraut, die in unmittelbarer Umsetzung oder im Zusammenhang mit
der staatlichen Verantwortung fur eine flachendeckend angemessene und ausreichende
Versorgung mit Postdienstleistungen nach Artikel 87f Absatz 1 des Grundgesetzes stehen.
Auch in diesem Bereich besteht ein erhebliches 6ffentliches Interesse an einem unterbre-
chungsfreien Ubergang von Rechten und Pflichten einerseits und regulierungsbehdérdlichen
Verwaltungsakten andererseits vom Vorgangerunternehmen auf das Nachfolgeunterneh-
men. Diesen Ubergang stellt § 4 sicher.

Zu Absatz 1

Absatz 1 stellt sicher, dass in dem Fall, dass die Bundesregierung von der Verordnungser-
machtigung nach § 1 Absatz 1 Gebrauch macht, auch wesentliche Rechte und Pflichten,
die das Vorgangerunternehmen auf Grundlage des Postgesetzes wahrnimmt, zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Aufgabenibertragung nach § 1 Absatz 1 und 2 unmittelbar
auf das Nachfolgeunternehmen tibergehen. Der Ubergang erfolgt unmittelbar von Gesetzes
wegen, wenn die in Bezug genommene Rechtsverordnung erlassen wird. Der Ubergang
soll zeitgleich mit dem Wirksamwerden der Mallnhahme nach dem Umwandlungsgesetz
wirksam werden (§ 2 Satz 3). Damit ist gewahrleistet, dass die in den Nummern 1 bis 3
genannten Rechte und Pflichten in jedem Fall durch gesetzliche Anordnung vollstandig auf
das Nachfolgeunternehmen tbergehen.

Zu Nummer 1

Ein gesetzlicher Ubergang findet zunéchst im Hinblick auf das Recht, Postdienstleistungen
zu erbringen, statt. GemaR § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Postgesetzes durfen nur solche
Anbieter Postdienstleistungen erbringen oder von anderen Anbietern mit der Erbringung
von Postdienstleistungen beauftragt werden, die in das Anbieterverzeichnis nach § 4 Ab-
satz 1 Satz 1 des Postgesetzes eingetragen sind. Im Fall des Erlasses einer Rechtsverord-
nung nach § 1 Absatz 1 geht ein bestehendes Recht zur Erbringung von Postdienstleistun-
gen vom Vorgangerunternehmen auf das Nachfolgeunternehmen tber. Zugleich — dies wird
in Absatz 2 Satz 1 geregelt — ist das Nachfolgeunternehmen anstelle des Vorgangerunter-
nehmens in das Anbieterverzeichnis einzutragen. Die Pflicht, die einzutragenden Daten ak-
tuell zu halten, bleibt fir das Nachfolgeunternehmen unmittelbar wirksam. Der Ubergang
des Rechts zur Erbringung von Postdienstleistungen ist Voraussetzung daflir, dass das
Nachfolgeunternehmen den Universaldienst weiterhin gewahrleisten kann.
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Zu Nummer 2

Ein gesetzlicher Ubergang findet auch im Hinblick auf eine Verpflichtung des Vorgéangerun-
ternehmens zur Erbringung des Universaldienstes nach § 15 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1
bis 3 des Postgesetzes statt. Die Verpflichtung kann aus der bisherigen Erbringung des
Universaldienstes durch das Vorgangerunternehmen, aus einer Verpflichtungserklarung
des Vorgangerunternehmens gegenuber der Bundesnetzagentur oder aus einer Erklarung
des Vorgangerunternehmens im Rahmen des Verfahrens nach § 26 Absatz 1 des Postge-
setzes folgen. Der gesetzliche Ubergang ersetzt das Erfordernis einer Mitteilung nach § 15
Absatz 3 des Postgesetzes durch das Vorgangerunternehmen und einer korrespondieren-
den Verpflichtungserklarung durch das Nachfolgeunternehmen nach § 15 Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 des Postgesetzes und gewahrleistet die Kontinuitat der Universaldienstgewahr-
leistung.

Zu Nummer 3

Ein gesetzlicher Ubergang findet schlieRlich im Hinblick auf die Pflicht, férmliche Zustellun-
gen nach den Vorgaben der Prozessordnungen und der Gesetze, die die Verwaltungszu-
stellung regeln, durchzuftihren, statt. Diese Verpflichtung steht nach § 61 Satz 1 Nummer 2
des Postgesetzes in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erbringung des Universal-
dienstes. Ihr Ubergang gewahrleistet ebenfalls eine nahtlose und flichendeckende Versor-
gung mit entsprechenden Leistungen. Zusammen mit der Verpflichtung nach § 61 Satz 1
des Postgesetzes gehen auch die Hoheitsbefugnisse nach § 61 Satz 2 des Postgesetzes
vom Vorgangerunternehmen auf das Nachfolgeunternehmen Uber. Dies stellt Absatz 2
Satz 2 Kklar.

Zu Absatz 2

Die Regelungen in Absatz 2 ergdnzen — wie bereits erlautert — den gesetzlichen Ubergang
der Rechte und Pflichten nach Absatz 1 Nummer 1 und 3.

Zu Absatz 3

Die Regelung in Absatz 3 gilt fur Verwaltungsakte der Bundesnetzagentur, die auf Grund-
lage des Postgesetzes einschlielllich der auf Grundlage des Postgesetzes ergangenen
Rechtsverordnungen sowie nach MalRgabe der Benannte Betreiber-Zulassungsverordnung
vom 1. Juli 2019 (BGBI. | S. 904), die durch Artikel 36 des Gesetzes vom 15. Juli 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 236) geandert worden ist, erlassen wurden. Diese gegenuber dem Vor-
gangerunternehmen erlassenen Verwaltungsakte gelten ab dem Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Aufgabenlbertragung als gegeniber dem Nachfolgeunternehmen erlassen.
Hierbei handelt es sich insbesondere — aber nicht ausschlief3lich — um regulierungsbehdérd-
liche Verwaltungsakte im Zusammenhang mit der postgesetzlichen Marktregulierung nach
Kapitel 5 oder § 62 Satz 3 des Postgesetzes, um Zulassungen automatisierter Stationen
nach § 17 Absatz 2 Satz 1 des Postgesetzes oder um Anordnungen nach § 22 Absatz 1,
§ 58 Absatz 1 oder nach den §§ 89 f. des Postgesetzes. Ebenso wie Verwaltungsakte gel-
ten auch bestimmte in Verwaltungsakten getroffene Feststellungen, die in § 112 Absatz 6
des Postgesetzes genannt sind, gegentiber dem Nachfolgeunternehmen fort.

Zu Artikel 2 (Anderung des Postumwandlungsgesetzes)
Zu Nummer 1

§ 9 Absatz 2 des Postumwandlungsgesetzes regelt die Wahl der Vertreter der Arbeitneh-
mer flr die Aufsichtsrate. Durch die Erganzung in § 9 Absatz 2 Satz 4 des Postumwand-
lungsgesetzes wird dem Fall Rechnung getragen, dass die in § 1 Absatz 2 des Postum-
wandlungsgesetzes genannte Aktiengesellschaft Deutsche Post AG nicht mehr die Funkti-
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on eines Postnachfolgeunternehmens wahrnimmt und dass mit der Rechtsverordnung nach
§ 38 Absatz 2 PostPersRG ein neues Postnachfolgeunternehmen bestimmt wird. Zur Wah-
rung der Systematik des Gesetzes ist der Wortlaut des § 9 Absatz 2 des Postumwand-
lungsgesetzes daher an die geanderten tatsachlichen und rechtlichen Verhaltnisse anzu-
passen. Es ist sicherzustellen, dass es durch die Neubestimmung eines anderen Postnach-
folgeunternehmens nicht zu einer Verringerung der Reprasentanz der beschaftigten Beam-
ten auf Konzernebene in den mitbestimmten Aufsichtsraten im Post-Konzern kommt. Zu
diesem Zweck wird durch den neuen Satz 4 klargestellt, dass Beamte des Postnachfol-
geunternehmens sowohl beim neuen Postnachfolgeunternehmen als auch in einem das
Postnachfolgeunternehmen beherrschenden Unternehmen nach §§ 17, 18 des Aktienge-
setzes im Rahmen der Unternehmensmitbestimmung wahlberechtigt und wahlbar sind. Die
Norm dient der Sicherung der gleichwertigen mitbestimmungsrechtlichen Teilhabe beschaf-
tigter Beamter in einer zukinftig veranderten Konzernstruktur im Deutsche Post-Konzern
und vermeidet Nachteile flr im Post-Konzern beschéaftigte Beamte.

Zu Nummer 2

Mit der Regelung in Satz 4 soll sichergestellt werden, dass eine Liegenschaftserklarung
nach § 12 Absatz 1 Satz 1 des Postumwandlungsgesetzes ab dem genannten Zeitpunkt
von dem Nachfolgeunternehmen nach § 1 Absatz 1 des Postaufgabentberleitungsgeset-
zes abgegeben wird. Satz 5 stellt klar, dass es auch dann einer Bestatigung durch einen
Beauftragten des Bundesministeriums der Finanzen, der nicht Bediensteter des Bundes-
ministeriums sein muss, bedarf.

Die Anpassung im neuen Satz 6 dient ausschlief3lich der Klarstellung.

Zu Nummer 3

Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Anpassung des § 12.
Zu Artikel 3 (Anderung des Wohngeldgesetzes)

Zu Nummer 1

Es erfolgt eine Anpassung des Inhaltsverzeichnisses aufgrund der neu eingefiigten Uber-
gangsvorschrift.

Zu Nummer 2

Ab Wirksamwerden der Aufgabenlbertragung nach § 1 Absatz 1 und 2 des Postaufga-
benuberleitungsgesetzes bezieht sich § 33 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 des Wohngeldge-
setzes grundsatzlich auf das Nachfolgeunternehmen (vgl. Artikel 1 § 3 Absatz 2 Nummer
11).

Der neue § 46 des Wohngeldgesetzes ist eine Ubergangsvorschrift. Er stellt sicher, dass
sich die Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustandigkeiten des Nachfolgeun-
ternehmens im Zusammenhang mit dem in § 33 des Wohngeldgesetzes geregelten Da-
tenabgleich nicht nur auf Leistungen beziehen, die durch das Nachfolgeunternehmen ge-
zahlt worden sind, sondern auch auf solche, die noch vom Vorgangerunternehmen, der
Deutsche Post AG, gezahlt wurden. Der Regelung liegt die Erwagung zugrunde, dass in-
folge des Ubergangs von Vermdgenswerten der Deutsche Post AG und der Aufgaben-iiber-
tragung im Bereich der Renten- und Unfallversicherung das Nachfolgeunternehmen, und
nicht die Deutsche Post AG, Uiber die entsprechenden Daten der Deutsche Post AG verfi-
gen wird.
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Zu Artikel 4 (Anderung des Sechsten Buchs Sozialgesetzbuch)

Ab Wirksamwerden der Aufgabenibertragung nach § 1 Absatz 1 und 2 des Postaufgaben-
Uberleitungsgesetzes bezieht sich § 151 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch grund-
satzlich auf das Nachfolgeunternehmen (vgl. auch Artikel 1 § 3 Absatz 2 Nummer 7).

Der neue Absatz 4 ist eine Ubergangsvorschrift. Er stellt sicher, dass die Ubermittlungsbe-
fugnisse gemal Absatzen 1 und 2 sich nicht nur auf solche Vorgange beziehen, die dem
Nachfolgeunternehmen selbst bekannt geworden sind, sondern auch auf solche, die dem
Vorgangerunternehmen, der Deutsche Post AG, vor dem Eintritt des Nachfolgeunterneh-
mens bekannt geworden sind. Der Regelung liegt die Erwagung zugrunde, dass infolge des
Ubergangs von Vermdgenswerten der Deutsche Post AG und der Ubernahme der 6ffentli-
chen Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustandigkeiten das Nachfolgeunter-
nehmen, und nicht die Deutsche Post AG, uber die erforderlichen Daten verfligen wird.

Zu Artikel 5 (Anderung des Gesetzes zur Uberwachung strafrechtlicher und anderer
Verbringungsverbote)

In dem neuen Satz 2 wird geregelt, dass auch ein Nachfolgeunternehmen im Sinne des §
1 Absatz 1 des Postaufgabenuberleitungsgesetzes der Pflicht nach § 3 Satz 1 des Geset-
zes zur Uberwachung strafrechtlicher und anderer Verbringungsverbote unterliegt. Die Re-
gelung hat klarstellenden Charakter.

Zu Artikel 6 (Anderung des Arbeitssicherstellungsgesetzes)

Eine ausdruckliche Nennung der Deutsche Post AG in § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 ist
nicht erforderlich. Denn die Deutsche Post AG wird bereits als Unternehmen, welches nach
Kapitel 12 des Postgesetzes verpflichtet ist, von der Regelung umfasst. Zudem beugt die
Streichung Rechtsunsicherheiten vor, die entstehen kénnten, wenn im Rahmen einer Mal}-
nahme nach dem Umwandlungsgesetz Vermdgenswerte der Deutsche Post AG auf ein
Nachfolgeunternehmen nach § 1 Absatz 1 des Postaufgabentberleitungsgesetzes lbertra-
gen werden und die Deutsche Post AG die Tatigkeiten, die eine Sonderstellung nach dem
Arbeitssicherstellungsgesetz rechtfertigen konnten, nicht mehr ausibt.

Zu Artikel 7 (Anderung des Gesetzes zur Verbesserung der personellen Struktur
beim Bundeseisenbahnvermoégen und in den Postnachfolgeunternehmen )

Die derzeit bestehende bis zum 31. Dezember 2024 befristete Moglichkeit fir Beamtinnen
und Beamten, die bei den Postnachfolgeunternehmen und bei der Bundesanstalt flir Post
und Telekommunikation Deutsche Bundespost beschaftigt sind, sich auf Antrag ab dem
vollendeten 55. Lebensjahr versorgungsabschlagsfrei vorzeitig in den engagierten Ruhe-
stand versetzen zu lassen, wenn fur sie in den privatisierten Unternehmen und in der 6f-
fentlichen Verwaltung keine Verwendungsmoglichkeit mehr besteht, wird bis Ende 2026
verlangert.

Die Vorruhestandsregelung fur den Postnachfolgebereich wurde im Jahr 2006 geschaffen;
sie war zunachst bis 2012 befristet und wurde dann bis Ende 2016 verlangert. Mit der wei-
teren Verlangerung im Jahr 2016 regelte der Gesetzgeber, dass der versorgungsab-
schlagsfreie vorgezogene Ruhestand nur noch als ,engagierter Ruhestand“ mdglich ist.
Dies bedeutet, dass die Beamtinnen und Beamten nach ihrer Versetzung in den Ruhestand
einen Bundesfreiwilligendienst nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz ableisten wollen
oder eine nach Art und Umfang vergleichbare ehrenamtliche Tatigkeit bei einer Korper-
schaft, die ausschlieRlich und unmittelbar gemeinnitzige, mildtatige oder kirchliche Zwecke
im Sinne der Abgabenordnung verfolgt, ausiben wollen oder sie die Voraussetzungen fur
eine familienbedingte Beurlaubung erflllen. Mit diesen Voraussetzungen wurde die Vorru-
hestandsregelung auch im Jahr 2020 fir vier Jahre verlangert.

Nachdem sich die Regelung bewahrt hat, soll sie bis Ende 2026 fortgefuhrt werden.
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Bei der Regelung zum engagierten Ruhestand handelt es sich um einen ,Altfall“ infolge der
Privatisierung der Deutschen Bundespost. Den Postnachfolgeunternehmen und der Bun-
desanstalt soll fur weitere zwei Jahre — in einer fur den Bundeshaushalt kostenneutralen
Weise — die Moglichkeit gegeben werden, Personalliberhange, die noch aus der Privatisie-
rung der Deutschen Bundespost resultieren, abzubauen. Die Regelungen haben keine Pra-
judizwirkung fur andere Bereiche der Bundesverwaltung. Die Entwicklungen in diesem Be-
reich, insbesondere der zunehmende Wettbewerb und der technologische Fortschritt im
Telekommunikations-, Logistik- und Bankenbereich, waren bei der Privatisierung nicht vor-
hersehbar. Die besonderen Verhaltnisse bei den privatisierten Postnachfolgeunternehmen
sind insoweit singular. Zudem wird durch das Erfordernis des (ehrenamtlichen) Engage-
ments sichergestellt, dass die Beamtinnen und Beamten einen wertvollen gesellschaftli-
chen Beitrag leisten, der haufig auch Uber die geforderten Zeiten hinausgeht.

Zu Artikel 8 (Anderung des Energiesicherungsgesetzes)

Die im Dezember 2022 geschaffene Regelung des Dividendenverbots in § 29 Absatz 1a
Satz 9 EnSiG soll Anreize fir eine Ruckfuhrung der Stabilisierungsmalinahme setzen und
damit eine schnellstmdgliche Beendigung von StabilisierungsmalRnahmen foérdern. Diese
Regelung kann jedoch in bestimmten Sachverhalten eine schnellstmdgliche Beendigung
von StabilisierungsmalRnahmen behindern. Ein derartiger Sachverhalt kann vorliegen,
wenn ein borsennotiertes Unternehmen zu Stabilisierungszwecken rekapitalisiert wurde
und eine Veraulierung der in diesem Zuge eingegangenen Beteiligung Uber den Kapital-
markt in Betracht kommt oder ein Unternehmen im Zusammenhang mit der vollstandigen
oder teilweisen Ruckflihrung der Stabilisierungsmalinahme eine Boérsennotierung anstrebt.
Denn eine fehlende Fahigkeit, Dividenden auszuschitten, kann aus Investorensicht nega-
tive Auswirkungen auf die Attraktivitat eines bérsennotierten Unternehmens haben und da-
mit die Veraulerbarkeit erschweren. Eine sichere Dividendenzahlung ist fur mdgliche In-
vestoren ein wesentliches Investitionskriterium. Bestimmte Fonds, die nicht in nichtaus-
schittende Unternehmen investieren, wirden sogar von vorneherein als potentielle Inves-
toren ausscheiden. Eine sichere Dividendenzahlung ist insbesondere fur Energieunterneh-
men relevant, deren Aktien zu den sogenannten Versorgeraktien zahlen. Eine klassische
Anlegergruppe der Versorgeraktien sind dividendenorientierte Anleger. Scheidet diese bei
Versorgeraktien klassische Anlegergruppe als Investoren aus, kann sich die Nachfrage
nach den angebotenen Aktien deutlich reduzieren und die Durchfiihrbarkeit einer Veraule-
rung Uber den Kapitalmarkt grundsatzlich in Frage stellen. Dem soll die neu geschaffene
Ausnahmeregelung begegnen. Um den Umstand, dass ein Unternehmen eine Bdrsenno-
tierung anstrebt, rechtssicher feststellen zu kénnen, wird bei diesen Unternehmen auf die
Einreichung eines Antrags auf Billigung eines Prospekts flir eine Borsennotierung im Sinne
des § 3 Absatz 2 des Aktiengesetzes bei der Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsauf-
sicht abgestellt. Die Ausnahmeregelung soll auf Unternehmen beschrankt werden, bei de-
nen der Bund, die Kreditanstalt flir Wiederaufbau oder eine hundertprozentige Bundesge-
sellschaft im Zuge der Rekapitalisierung unmittelbar oder mittelbar eine Mehrheitsbeteili-
gung erwarb, um sicherzustellen, dass der Bund oder die Kreditanstalt fir Wiederaufbau im
Zeitraum der unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligung Uber die Stimmrechte
Einfluss auf die Dividendenpolitik nehmen und damit die Interessen des Bundes bzw. der
Kreditanstalt fur Wiederaufbau berlcksichtigen kann. Die von der Regelung erfassten
Sachverhalte unterscheiden sich wesentlich von der Situation der Beendigung von Stabili-
sierungsmafinahmen bei Unternehmen, die weder bérsennotiert sind, noch eine Bérsenno-
tierung anstreben oder bei denen nicht Gber eine Mehrheitsbeteiligung Einfluss auf die Di-
videndenpolitik genommen werden kann. Bei diesen Unternehmen greifen die vorstehend
dargelegten Gesichtspunkte nicht in vergleichbarer Weise, so dass eine unterschiedliche
Behandlung der beiden Unternehmensgruppen gerechtfertigt ist.
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Zu Artikel 9 (Anderung des Gesetzes liber die Alterssicherung der Landwirte)

Mit der Anderung im Gesetz Uber die Alterssicherung der Landwirte (ALG) wird die Ergén-
zung in § 151 Absatz 4 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (vgl. Artikel 4) durch die
entsprechende Anwendung nachvollzogen

Zu Artikel 10 (Einschriankung eines Grundrechts)

Mit der Vorschrift wird dem Zitiergebot nach Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes
Rechnung getragen.

Zu Artikel 11 (Inkrafttreten)
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.

Die Regelung in Artikel 7 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2025 in Kraft. Es schlie3t damit
ohne zeitliche Liicke an die bisherige Regelung an, die bis zum 31. Dezember 2024 befristet
ist. Die Rechtsanderungen sind fur die Beamtinnen und Beamten ausschlief3lich vorteilhaft,
ein rickwirkendes Inkrafttreten ist daher unproblematisch. Ein Inkrafttreten zum Jahres-
wechsel erleichtert Uberdies die organisatorische Umsetzung. Die weiteren Regelungen tre-
ten am Tag nach der Verkindung dieses Gesetzes in Kraft.
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	8. dem Siebten Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfallversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254), das zuletzt durch Artikel 66 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist,
	9. der Sozialhilfedatenabgleichsverordnung vom 20. Februar 2018 (BGBl. I S. 207),
	10. dem Vierten Buch Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363), das zuletzt durch Artikel 6a des Gesetzes vom 25. Februar 2025...
	11. dem Wohngeldgesetz vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856), das zuletzt durch Artikel 50 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden ist,
	12. der Wohngeldverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2722), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 21. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 314) geändert worden ist,
	13. dem Zehnten Buch Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz – in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2001 (BGBl. I S. 130), das zuletzt durch Artikel 8d des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 245) geänd...
	14. dem Zollverwaltungsgesetz vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2125; 1993 I S. 2493), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) geändert worden ist.

	(3)  Auch darüber hinaus sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, ab dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt sämtliche sonstigen Rechtsvorschriften zu den öffentlichen Aufgaben, Rechten, Pflichten, Befugnissen und Zuständigkeiten nach § 1 Absatz 2, in de...
	(4) Ab dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt gehen die Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zuständigkeiten der Deutsche Post AG, die in den in Satz 3 genannten Vorschriften enthalten sind, auf das Nachfolgeunternehmen über. Nennungen der Deutsche Post AG ...
	1. das Arbeitsplatzschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Juli 2009 (BGBl. I S. 2055), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 402) geändert worden ist,
	2. die Deutsch-Schweizerische Konsultationsvereinbarungsverordnung vom 20. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2187), die zuletzt durch Artikel 10 der Verordnung vom 25. Juni 2020 (BGBl. I S. 1495) geändert worden ist,
	3. das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 449) geändert worden ist,
	4. das Gesetz über die Erweiterung des Katastrophenschutzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Februar 1990 (BGBl. I S. 229), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 402) geändert worden ist,
	5. das THW-Gesetz vom 22. Januar 1990 (BGBl. I S. 118), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 8 des Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 402) geändert worden ist, und
	6. das Rentenbeziehende-Energiepreispauschalengesetz vom 7. November 2022 (BGBl. I S. 1985).

	(5) Soweit Rechte, Pflichten, Befugnisse oder Zuständigkeiten der Deutsche Post AG oder Rechtsverhältnisse im Zusammenhang mit der Deutsche Post AG in Rechtsvorschriften geregelt sind, in denen die Deutsche Post AG nicht ausdrücklich, sondern über ein...
	(6) Verwaltungsakte, die auf Grundlage der in Absatz 2 genannten Gesetze und Rechtsverordnungen im Zusammenhang mit übertragenen öffentlichen Aufgaben, Rechten, Pflichten, Befugnissen oder Zuständigkeiten gegenüber der Deutsche Post AG erlassen wurden...

	§ 4
	Postrechtliche Rechte und Pflichten; regulierungsbehördliche Verwaltungsakte
	(1) Für den Fall, dass die Bundesregierung von der Verordnungsermächtigung nach § 1 Absatz 1 Gebrauch macht, gehen die folgenden Rechte und Pflichten nach dem Postgesetz vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Auf...
	1. das Recht, Postdienstleistungen zu erbringen nach § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Postgesetzes auch in Verbindung mit § 112 Absatz 1 des Postgesetzes,
	2. die Pflicht zur Erbringung des Universaldienstes nach § 15 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Postgesetzes und
	3. die Pflicht nach § 61 des Postgesetzes, Schriftstücke unabhängig von ihrem Gewicht nach den Vorschriften der Prozessordnungen und der Gesetze, die die Verwaltungs-zustellung regeln, förmlich zuzustellen.

	(2) Mit dem Übergang des Rechts nach Absatz 1 Nummer 1 ist das Nachfolgeunter-nehmen anstelle des Vorgängerunternehmens in das Verzeichnis nach § 4 Absatz 1 des Postgesetzes einzutragen. § 4 Absatz 2 bis 4 und Absatz 6 findet in diesem Fall keine Anwe...
	(3) Verwaltungsakte, die auf Grundlage des Postgesetzes, einer aufgrund des Postgesetzes erlassenen Rechtsverordnung oder aufgrund der Benannte Betreiber-Zulassungsverordnung vom 1. Juli 2019 (BGBl. I S. 904), die durch Artikel 36 des Gesetzes vom 15....


	Artikel 2
	Änderung des Postumwandlungsgesetzes
	Das Postumwandlungsgesetz vom 14. September 1994 (BGBl. I S. 2325, 2339), das zuletzt durch Artikel 15 Absatz 103 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Nach § 9 Absatz 2 Satz 3 wird der folgende Satz eingefügt:
	„Im Bereich der Deutsche Post AG (§ 1 Absatz 2) gilt dies sowohl für das Nachfolgeunternehmen nach § 1 Absatz 1 des Postaufgabenüberleitungsgesetzes als Postnachfolgeunternehmen nach § 38 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 des Postpersonalrechtsgesetzes a...
	2. § 12 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	„Für den Fall, dass die Bundesregierung eine Rechtsverordnung nach § 1 Absatz 1 des Postaufgabenüberleitungsgesetzes erlässt, gibt ab dem in § 3 Absatz 1 des Postaufgabenüberleitungsgesetzes genannten Zeitpunkt das Nachfolgeunternehmen nach § 1 Absatz...
	3. In § 14 Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe „Bundespost“ die Angabe „sowie einem Nachfolgeunternehmen nach § 1 Absatz 1 des Postaufgabenüberleitungsgesetzes“ eingefügt.


	Artikel 3
	Änderung des Wohngeldgesetzes
	Das Wohngeldgesetz vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856), das zuletzt durch Artikel 50 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 45 die folgende Angabe eingefügt:
	2. Nach § 45 wird folgender § 46 eingefügt:
	„§ 46
	Übergangsregelung zu § 33
	Ab dem in § 3 Absatz 1 des Postaufgabenüberleitungsgesetzes vom … (einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 11 Satz 2 und Fundstelle im BGBl.) genannten Zeitpunkt ist § 33 mit der Maßgabe anzuwenden, dass sich § 33 Absatz 2 Sat...


	Artikel 4
	Änderung des Sechsten Buchs Sozialgesetzbuch
	Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 18. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 423) geändert w...
	Nach § 151 Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:
	„(4) Ab dem in § 3 Absatz 1 des Postaufgabenüberleitungsgesetzes vom … (einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 11 Satz 2 und Fundstelle im BGBl.) genannten Zeitpunkt sind die Absätze 1 und 2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass s...


	Artikel 5
	Änderung des Gesetzes zur Überwachung strafrechtlicher und anderer Verbringungsverbote
	Das Gesetz zur Überwachung strafrechtlicher und anderer Verbringungsverbote in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 12-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I S. 1594)...
	§ 3 wird durch den folgenden § 3 ersetzt:
	„§ 3
	Die Unternehmen in Nachfolge der Deutschen Bundespost legen die in den räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes beförderten Sendungen, bei deren betrieblicher Behandlung sich tatsächliche Anhaltspunkte für den in § 2 bezeichneten Verdacht ergeben, d...


	Artikel 6
	Änderung des Arbeitssicherstellungsgesetzes
	Das Arbeitssicherstellungsgesetz vom 9. Juli 1968 (BGBl. I S. 787), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 72) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 wird die Angabe „der Deutschen Post AG und“ gestrichen.

	Artikel 7
	Änderung des Gesetzes zur Verbesserung der personellen Struktur beim Bundeseisenbahnvermögen und in den Postnachfolgeunternehmen
	Das Gesetz zur Verbesserung der personellen Struktur beim Bundeseisenbahnvermögen und in den Postnachfolgeunternehmen vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2426; 1994 I S. 2325), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 30. März 2021 (B...
	In § 4 Absatz 1 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „2024“ durch die Angabe „2026“ ersetzt.

	Artikel 8
	Änderung des Energiesicherungsgesetzes
	Das Energiesicherungsgesetz vom 20. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3681), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 167) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 29 Absatz 1a Satz 9 wird nach der Angabe „geleistet werden“ die Angabe „; dies gilt nicht für Unternehmen, bei denen die zuletzt genannten Gesellschafter eine Mehrheitsbeteiligung nach § 16 des Aktiengesetzes im Rahmen einer Stabilisierungsmaßnah...

	Artikel 9
	Änderung des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte
	Das Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890, 1891), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 408) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 63 wird die Angabe „gilt § 151 Abs. 1 und 2“ durch die Angabe „gilt § 151 Absatz 1, 2 und 4“ ersetzt.

	Artikel 10
	Einschränkung eines Grundrechts
	Durch Artikel 5 (§ 3 des Gesetzes zur Überwachung strafrechtlicher und anderer Verbringungsverbote) wird das Brief- und Postgeheimnis (Artikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

	Artikel 11
	Inkrafttreten
	Artikel 7 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2025 in Kraft.
	Im Übrigen tritt dieses Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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